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15. Unabhängigen Verwaltungssenate 
16. Österreichischen Gemeindebund 
17. Österreichischen Städtebund 
18. Wirtschaftskammer Österreich 
19. Bundesarbeitskammer 
20. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
21. Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
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23. Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
24. Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
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28. Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz  
29. Institut für Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt 
30. Österreichische Juristenkommission 
31. Österreichisches Institut für Rechtspolitik 
32. Salzburger Landesumweltanwaltschaft 
33. Umweltanwaltschaft Wien 
34. Niederösterreichische Umweltanwaltschaft NÖ 
35. Landesumweltanwaltschaft beim Amt der Tiroler Landesregierung 
36. Oberösterreichische Umweltanwaltschaft 
37. Naturschutzanwaltschaft für Vorarlberg 
38. Burgenländische Umweltanwaltschaft 

Wien, am 12.07.2004   

 
BMLFUW-UW.1.5.5/0013-V/8/2004 

SB: Mag. Beisteiner/1351 
e-mail: dieter.beisteiner@lebensministerium.at 
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39. Steiermärkische Umweltanwaltschaft 
40. Naturschutzbeirat für Kärnten 
41. Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 
42. Institut für Europarecht der Universität Wien 
43. Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Graz 
44. Institut für Europarecht der Universität Salzburg 
45. Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Universität Salzburg 
46. Institut für Europarecht der Universität Linz 
47. Zentrum für Europäisches Recht der Universität Innsbruck 
48. Forschungsinstitut für Europafragen an der Wirtschaftsuniversität Wien 
49. Vereinigung Österreichischer Industrieller 
50. Österreichischen Gewerkschaftsbund 
51. Österreichische Bundesinstiut für Gesundheitswesen (ÖBIG) 
52. Naturfreunde 
53. Ökobüro 
54. Österreichischen Alpenverein 
55. Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz 
56. WWF-Österreich 
57. GLOBAL 2000 
58. Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) 
59. Greenpeace 
60. Tierschutzverein „Vier Pfoten“ 
61. Umweltberatung Österreich 

 
 
Betreff:  Übereinkommen von Aarhus, Begutachtung zur Vorbereitung der  

Ratifizierung 
 
 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
übermittelt zum Zweck der Begutachtung im Hinblick auf die Ratifizierung durch  
Österreich das Übereinkommen von Aarhus über den Zugang zu Informationen, 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten samt Erläuterungen und Vorblatt in elektronischer Form. Um 
Übermittlung allfälliger Stellungnahmen bis längstens  
 

06. September 2004 
 
per E-mail an Abteilung.58@lebensministerium.at 
 
wird ersucht. Der Entwurf ist während der Stellungnahmefrist auch von der 
Homepage des BMLFUW www.lebensministerium.at/umwelt (unter 
EU/Internationales / Aarhus-Konvention) abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass 
aus Gründen der Verwaltungsökonomie die Aussendung auf elektronischem Weg 
vorgenommen wird. 
 
Sollte bis zum o.g. Zeitpunkt keine Stellungnahme einlangen, wird davon 
ausgegangen, dass das Übereinkommen keinen Anlass zu Bemerkungen gibt. 
 
Da in den Erläuterungen mehrfach auf die bereits vom BMLFUW zur Begutachtung 
übermittelten Entwürfe einer Novelle des Umweltinformationsgesetzes (GZ 
BMLFUW-UW 4.1.9/0006-I/5/2004) und einer Novelle des UVP-G 2000 (GZ: 
BMLFUW-UW 1.4.2/0011-V/1/2004) Bezug genommen wird, darf auf die Homepage 
des Parlaments bzw. die Homepage des BMLFUW verwiesen werden, wo die 
genannten Entwürfe abrufbar sind. 
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Abschließend wird ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem Präsidium 
des Nationalrates, wenn möglich auch zusätzlich elektronisch an die Adresse 
begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at zu übermitteln. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Für den Bundesminister: 
Dr. Streeruwitz 

elektronisch gefertigt
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Mit Österreich und der Schweiz abgestimmte Fassung
105 - 9903303

ÜBEREINKOMMEN

ÜBER DEN ZUGANG ZU INFORMATIONEN,

DIE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG AN ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN

UND DEN ZUGANG ZU GERICHTEN IN UMWELTANGELEGENHEITEN

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens -

unter Hinweis auf Grundsatz 1 der Erklärung von Stockholm über die Umwelt des Menschen;

auch unter Hinweis auf Grundsatz 10 der Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung;

ferner unter Hinweis auf die Resolution 37/7 der Generalversammlung der Vereinten Nationen

vom 28. Oktober 1982 über die Weltcharta für die Natur und auf die Resolution 45/94 der

Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1990 über die Notwendigkeit,

eine gesunde Umwelt für das Wohl der Menschen zu sichern;

unter Hinweis auf die Europäische Charta Umwelt und Gesundheit, die am 8. Dezember 1989 auf

der ersten Europäischen Konferenz über Umwelt und Gesundheit der Weltgesund-

heitsorganisation in Frankfurt am Main (Deutschland) verabschiedet wurde;

in Bekräftigung der Notwendigkeit, den Zustand der Umwelt zu schützen, zu erhalten und zu

verbessern und eine nachhaltige und umweltverträgliche Entwicklung zu gewährleisten;
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in der Erkenntnis, daß ein angemessener Schutz der Umwelt für das menschliche Wohlbefinden

und die Ausübung grundlegender Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Leben,

unabdingbar ist;

ferner in der Erkenntnis, daß jeder Mensch das Recht hat, in einer seiner Gesundheit und seinem

Wohlbefinden zuträglichen Umwelt zu leben, und daß er sowohl als Einzelperson als auch in

Gemeinschaft mit anderen die Pflicht hat, die Umwelt zum Wohle gegenwärtiger und künftiger

Generationen zu schützen und zu verbessern;

in Erwägung dessen, daß Bürger zur Wahrnehmung dieses Rechts und zur Erfüllung dieser Pflicht

Zugang zu Informationen, ein Recht auf Beteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu

Gerichten in Umweltangelegenheiten haben müssen, und in Anbetracht der Tatsache, daß sie in

dieser Hinsicht gegebenenfalls Unterstützung benötigen, um ihre Rechte wahrnehmen zu können;

in der Erkenntnis, daß im Umweltbereich ein verbesserter Zugang zu Informationen und eine

verbesserte Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren die Qualität und die Umsetzung

von Entscheidungen verbessern, zum Bewußtsein der Öffentlichkeit in Umweltangelegenheiten

beitragen, der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, ihre Anliegen zum Ausdruck zu bringen, und

es den Behörden ermöglichen, diese Anliegen angemessen zu berücksichtigen;

mit dem Ziel, die Verantwortlichkeit und Transparenz bei Entscheidungsverfahren zu fördern und

die öffentliche Unterstützung für Entscheidungen über die Umwelt zu stärken;

in der Erkenntnis, daß es wünschenswert ist, Transparenz in allen Bereichen der öffentlichen

Verwaltung zu erzielen, und mit der Aufforderung an die gesetzgebenden Körperschaften, die

Grundsätze dieses Übereinkommens in ihren Verfahren umzusetzen;
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auch in der Erkenntnis, daß sich die Öffentlichkeit der Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung an

umweltbezogenen Entscheidungen bewußt sein, freien Zugang zu ihnen haben und wissen muß,

wie sie genutzt werden können;

ferner in der Erkenntnis der wichtigen Rolle, die einzelne Bürger, nichtstaatliche Organisationen*

und der private Sektor im Umweltschutz spielen können;

in dem Wunsch, die Umwelterziehung zu fördern, um das Verständnis für die Umwelt und eine

nachhaltige Entwicklung zu vertiefen und um das Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit für

Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Umwelt und eine nachhaltige Entwicklung haben, zu

schärfen sowie deren Beteiligung an diesen Entscheidungen zu unterstützen;

in Kenntnis der Wichtigkeit, in diesem Zusammenhang von den Medien und von elektronischen

oder anderen, künftigen Kommunikationsformen Gebrauch zu machen;

in der Erkenntnis der Bedeutung einer vollständigen Einbeziehung umweltbezogener Überlegungen

in staatliche Entscheidungsverfahren und der daraus folgenden Notwendigkeit, daß Behörden

über genaue, umfassende und aktuelle Informationen über die Umwelt verfügen;

in Anerkennung dessen, daß Behörden über Informationen über die Umwelt im öffentlichen

Interesse verfügen;

mit dem Anliegen, daß die Öffentlichkeit, einschließlich Organisationen, Zugang zu wirkungsvollen

gerichtlichen Mechanismen haben soll, damit ihre berechtigten Interessen geschützt werden und

das Recht durchgesetzt wird;

in Kenntnis der Wichtigkeit, den Verbrauchern geeignete Produktinformationen zu geben, damit

sie eine sachkundige, am Umweltschutz orientierte Auswahl treffen können;

                                                
* A: Nichtregierungsorganisationen
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in Anerkennung der Sorge der Öffentlichkeit über die absichtliche Freisetzung gentechnisch

veränderter Organismen in die Umwelt und in Erkenntnis der Notwendigkeit einer größeren

Transparenz und stärkeren Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren in diesem

Bereich;

in der Überzeugung, daß die Durchführung dieses Übereinkommens zur Stärkung der Demokratie

in der Region der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (ECE) beitragen

wird;

im Bewußtsein der Rolle, welche die ECE hierbei spielt, und unter Hinweis unter anderem auf die

ECE-Leitlinien über den Zugang zu Informationen über die Umwelt und die Öffent-

lichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren im Umweltbereich, die in der auf der dritten

Ministerkonferenz "Umwelt für Europa" am 25. Oktober 1995 in Sofia (Bulgarien) ange-

nommenen Ministererklärung gebilligt wurden;

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen, das am 25. Februar 1991 in Espoo

(Finnland) beschlossen wurde, des Übereinkommens über die grenzüberschreitenden Aus-

wirkungen von Industrieunfällen und des Übereinkommens zum Schutz und zur Nutzung

grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen, die beide am 17. März 1992 in

Helsinki (Finnland) beschlossen wurden, sowie anderer regionaler Übereinkünfte;

in dem Bewußtsein, daß die Annahme dieses Übereinkommens einen Beitrag zur weiteren

Stärkung des Prozesses "Umwelt für Europa" und zu den Ergebnissen der im Juni 1998 in Aarhus

(Dänemark) stattfindenden vierten Ministerkonferenz geleistet haben wird -

sind wie folgt übereingekommen:
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Artikel 1

Ziel

Um zum Schutz des Rechts jeder männlichen/weiblichen Person gegenwärtiger und künftiger

Generationen auf ein Leben in einer seiner/ihrer Gesundheit und seinem/ihrem Wohlbefinden

zuträglichen Umwelt beizutragen, gewährleistet jede Vertragspartei das Recht auf Zugang zu

Informationen, auf Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und auf Zugang zu

Gerichten in Umweltangelegenheiten in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens

1. bedeutet "Vertragspartei", soweit sich aus dem Wortlaut nichts anderes ergibt, eine

Vertragspartei dieses Übereinkommens;

2. bedeutet "Behörde"

a) eine Stelle der öffentlichen Verwaltung auf nationaler, regionaler und anderer Ebene;

b) natürliche oder juristische Personen, die aufgrund innerstaatlichen Rechts Aufgaben

der öffentlichen Verwaltung, einschließlich bestimmter Pflichten, Tätigkeiten oder

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt, wahrnehmen;

c) sonstige natürliche oder juristische Personen, die unter der Kontrolle einer unter

Buchstabe a oder Buchstabe b genannten Stelle oder einer dort genannten Person im
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Zusammenhang mit der Umwelt öffentliche Zuständigkeiten haben, öffentliche

Aufgaben wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen erbringen;

d) die Einrichtungen aller in Artikel 17 näher bestimmten Organisationen der regionalen

Wirtschaftsintegration, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind.

Diese Begriffsbestimmung umfaßt keine Gremien oder Einrichtungen, die in gerichtlicher oder

gesetzgebender Eigenschaft handeln;

3. bedeutet "Informationen über die Umwelt" sämtliche Informationen in schriftlicher, visueller,

akustischer, elektronischer oder sonstiger materieller Form über

a) den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden,

Land, Landschaft und natürliche Lebensräume, die Artenvielfalt und ihre

Bestandteile, einschließlich gentechnisch veränderter Organismen, sowie die

Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen;

b) Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung sowie Tätigkeiten oder Maß-

nahmen, einschließlich Verwaltungsmaßnahmen, Umweltvereinbarungen, Politiken,

Gesetze, Pläne und Programme, die sich auf die unter Buchstabe a genannten

Umweltbestandteile auswirken oder wahrscheinlich auswirken, sowie Kosten-

Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die bei

umweltbezogenen Entscheidungsverfahren verwendet werden;

c) den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, Bedingungen für

menschliches Leben sowie Kulturstätten und Bauwerke in dem Maße, in dem sie

vom Zustand der Umweltbestandteile oder - auf dem Weg über diese Bestandteile -

von den unter Buchstabe b genannten Faktoren, Tätigkeiten oder Maßnahmen

betroffen sind oder betroffen sein können;
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4. bedeutet "Öffentlichkeit" eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in

Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis,

deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen;

5. bedeutet "betroffene Öffentlichkeit" die von umweltbezogenen Entscheidungsverfahren

betroffene oder wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit mit einem

Interesse daran; im Sinne dieser Begriffsbestimmung haben nichtstaatliche Organisationen* , die

sich für den Umweltschutz einsetzen und alle nach innerstaatlichem Recht geltenden

Voraussetzungen erfüllen, ein Interesse.

Artikel 3

Allgemeine Bestimmungen

(1) Jede Vertragspartei ergreift die erforderlichen Gesetzgebungs-, Regelungs- und sonstigen

Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen zur Harmonisierung der Bestimmungen zur Umsetzung

der in diesem Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen über Informationen,

Öffentlichkeitsbeteiligung und Zugang zu Gerichten, sowie geeignete Maßnahmen zum Vollzug,

um einen klaren, transparenten und einheitlichen Rahmen zur Durchführung dieses

Übereinkommens herzustellen und aufrechtzuerhalten.

(2) Jede Vertragspartei bemüht sich, sicherzustellen, daß öffentlich Bedienstete und Behörden

der Öffentlichkeit Unterstützung und Orientierungshilfe für den Zugang zu Informationen, zur

Erleichterung der Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und für den Zugang zu

Gerichten in Umweltangelegenheiten geben.

                                                
* A: Nichtregierungsorganisationen
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(3) Jede Vertragspartei fördert die Umwelterziehung und das Umweltbewußtsein der Öf-

fentlichkeit insbesondere in bezug auf die Möglichkeiten, Zugang zu Informationen zu erhalten,

sich an Entscheidungsverfahren zu beteiligen und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten

zu erhalten.

(4) Jede Vertragspartei sorgt für angemessene Anerkennung und Unterstützung von

Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, und stellt

sicher, daß ihr innerstaatliches Rechtssystem mit dieser Verpflichtung vereinbar ist.

(5) Dieses Übereinkommen läßt das Recht einer Vertragspartei unberührt, Maßnahmen

beizubehalten oder zu ergreifen, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen, eine

umfangreichere Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und einen weitergehenden

Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten ermöglichen, als dies aufgrund dieses

Übereinkommens erforderlich ist.

(6) Dieses Übereinkommen verlangt keine Verdrängung geltender Rechte auf Zugang zu

Informationen, auf Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und auf Zugang zu

Gerichten in Umweltangelegenheiten.

(7) Jede Vertragspartei fördert die Anwendung der Grundsätze dieses Übereinkommens bei

internationalen umweltbezogenen Entscheidungsverfahren sowie im Rahmen internationaler

Organisationen in Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit der Umwelt stehen.

(8) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß Personen, die ihre Rechte im Einklang mit diesem

Übereinkommen ausüben, hierfür nicht in irgendeiner Weise bestraft, verfolgt oder belästigt

werden. Diese Bestimmung berührt nicht die Befugnis innerstaatlicher Gerichte, in

Gerichtsverfahren angemessene Gerichtskosten zu erheben.

179/ME XXII. GP - Entwurf elektronisch übermittelt 11 von 85



9

(9) Im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens hat die Öffentlichkeit

Zugang zu Informationen, die Möglichkeit, an Entscheidungsverfahren teilzunehmen, und Zugang

zu Gerichten in Umweltangelegenheiten, ohne dabei wegen Staatsangehörigkeit,

Volkszugehörigkeit oder Wohnsitz benachteiligt zu werden; eine juristische Person darf nicht

aufgrund ihres eingetragenen Sitzes oder aufgrund des tatsächlichen Mittelpunkts ihrer

Geschäftstätigkeit benachteiligt werden.

Artikel 4

Zugang zu Informationen über die Umwelt

(1) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die Behörden nach Maßgabe der folgenden Absätze

dieses Artikels und im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Öffentlichkeit

Informationen über die Umwelt auf Antrag zur Verfügung stellen; hierzu gehören, wenn dies

beantragt wird und nach Maßgabe des Buchstaben b, auch Kopien der eigentlichen Unterlagen,

die derartige Informationen enthalten oder die aus diesen Informationen bestehen; dies geschieht

a) ohne Nachweis eines Interesses;

b) in der erwünschten Form, es sei denn,

i) es erscheint der Behörde angemessen, die Informationen in anderer Form zur

Verfügung zu stellen, was zu begründen ist, oder

ii) die Informationen stehen der Öffentlichkeit bereits in anderer Form zur

Verfügung.

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen über die Umwelt werden so bald wie möglich,

spätestens jedoch einen Monat nach Antragstellung zur Verfügung gestellt, es sei denn, der
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Umfang und die Komplexität der Informationen rechtfertigen eine Fristverlängerung auf bis zu

zwei Monate nach Antragstellung. Der Antragsteller wird über jede Verlängerung sowie über die

Gründe hierfür informiert.

(3) Ein Antrag auf Informationen über die Umwelt kann abgelehnt werden, wenn

a) die Behörde, an die der Antrag gerichtet ist, nicht über die beantragten Informationen

über die Umwelt verfügt;

b) der Antrag offensichtlich mißbräuchlich ist oder zu allgemein formuliert ist oder

c) der Antrag Material betrifft, das noch fertiggestellt werden muß, oder wenn er interne

Mitteilungen von Behörden betrifft, sofern eine derartige Ausnahme nach

innerstaatlichem Recht vorgesehen ist oder gängiger Praxis entspricht, wobei das

öffentliche Interesse an der Bekanntgabe dieser Informationen zu berücksichtigen ist.

(4) Ein Antrag auf Informationen über die Umwelt kann abgelehnt werden, wenn die Be-

kanntgabe negative Auswirkungen hätte auf

a) die Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden, sofern eine derartige Ver-

traulichkeit nach innerstaatlichem Recht vorgesehen ist;

b) internationale Beziehungen, die Landesverteidigung oder die öffentliche Sicherheit;

c) laufende Gerichtsverfahren, die Möglichkeit einer Person, ein faires Verfahren zu

erhalten, oder die Möglichkeit einer Behörde, Untersuchungen strafrechtlicher oder

disziplinarischer Art durchzuführen;
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d) Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, sofern diese rechtlich geschützt sind, um

berechtigte wirtschaftliche Interessen zu schützen. In diesem Rahmen sind In-

formationen über Emissionen, die für den Schutz der Umwelt von Bedeutung sind,

bekanntzugeben;

e) Rechte auf geistiges Eigentum;

f) die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und/oder Akten in bezug auf eine

natürliche Person, sofern diese der Bekanntgabe dieser Informationen an die Öf-

fentlichkeit nicht zugestimmt hat und sofern eine derartige Vertraulichkeit nach

innerstaatlichem Recht vorgesehen ist;

g) die Interessen eines Dritten, der die beantragten Informationen zur Verfügung gestellt

hat, ohne hierzu rechtlich verpflichtet zu sein oder verpflichtet werden zu können,

sofern dieser Dritte der Veröffentlichung des Materials nicht zustimmt, oder

h) die Umwelt, auf die sich diese Informationen beziehen, wie zum Beispiel die

Brutstätten seltener Tierarten.

Die genannten Ablehnungsgründe sind eng auszulegen, wobei das öffentliche Interesse an der

Bekanntgabe sowie ein etwaiger Bezug der beantragten Informationen zu Emissionen in die

Umwelt zu berücksichtigen sind.

(5) Verfügt eine Behörde nicht über die beantragten Informationen über die Umwelt, so

informiert sie den Antragsteller so bald wie möglich darüber, bei welcher Behörde er ihres

Erachtens die gewünschten Informationen beantragen kann, oder sie leitet den Antrag an diese

Behörde weiter und informiert den Antragsteller hierüber.
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(6) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß für den Fall, daß Informationen, die aufgrund des

Absatzes 3 Buchstabe c und des Absatzes 4 von der Bekanntgabe ausgenommen sind, ohne

Beeinträchtigung der Vertraulichkeit der dieser Ausnahme unterliegenden Informationen

ausgesondert werden können, die Behörden den jeweils nicht von dieser Ausnahme betroffenen

Teil der beantragten Informationen über die Umwelt zur Verfügung stellen.

(7) Die Ablehnung eines Antrags bedarf der Schriftform, wenn der Antrag selbst schriftlich

gestellt wurde oder wenn der Antragsteller darum ersucht hat. In der Ablehnung werden die

Gründe für die Ablehnung des Antrags genannt sowie Informationen über den Zugang zu dem

nach Artikel 9 vorgesehenen Überprüfungsverfahren gegeben. Die Ablehnung erfolgt so bald wie

möglich, spätestens nach einem Monat, es sei denn, die Komplexität der Informationen

rechtfertigt eine Fristverlängerung auf bis zu zwei Monate nach Antragstellung. Der Antragsteller

wird über jede Verlängerung sowie über die Gründe hierfür informiert.

(8) Jede Vertragspartei kann ihren Behörden gestatten, für die Bereitstellung von Informationen

eine Gebühr zu erheben, die jedoch eine angemessene Höhe nicht übersteigen darf. Behörden, die

beabsichtigen, eine derartige Gebühr für die Bereitstellung von Informationen zu erheben, stellen

den Antragstellern eine Übersicht über die Gebühren, die erhoben werden können, zur

Verfügung, aus der hervorgeht, unter welchen Umständen sie erhoben oder erlassen werden

können und wann die Bereitstellung von Informationen von einer Vorauszahlung dieser Gebühr

abhängig ist.

Artikel 5

Erhebung und Verbreitung von Informationen über die Umwelt

(1) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß
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a) Behörden über Informationen über die Umwelt verfügen, die für ihre Aufgaben

relevant sind, und daß sie diese Informationen aktualisieren;

b) verbindliche Systeme geschaffen werden, damit Behörden in angemessenem Umfang

Informationen über geplante und laufende Tätigkeiten, die sich erheblich auf die

Umwelt auswirken können, erhalten;

c) im Fall einer unmittelbar bevorstehenden, durch menschliche Tätigkeiten oder

natürliche Ursachen hervorgerufenen Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die

Umwelt den möglicherweise betroffenen Mitgliedern der Öffentlichkeit unverzüglich

und ohne Aufschub alle einer Behörde vorliegenden Informationen übermittelt

werden, welche die Öffentlichkeit in die Lage versetzen könnten, Maßnahmen zur

Vermeidung oder Begrenzung des durch die Gefahr verursachten Schadens zu

ergreifen.

(2) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die Behörden im Rahmen der innerstaatlichen

Rechtsvorschriften der Öffentlichkeit Informationen über die Umwelt auf transparente Art und

Weise zur Verfügung stellen und daß ein effektiver Zugang zu Informationen über die Umwelt

besteht; dazu gehört unter anderem, daß

a) sie die Öffentlichkeit ausreichend über Art und Umfang der den zuständigen

Behörden vorliegenden Informationen über die Umwelt, über die grundlegenden

Bedingungen, unter denen diese zur Verfügung gestellt und zugänglich gemacht

werden, und über das für deren Erlangung maßgebliche Verfahren informiert;

b) sie praktische Vorkehrungen trifft und beibehält wie zum Beispiel

i) das Führen öffentlich zugänglicher Listen, Register oder Datensammlungen;
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ii) die Verpflichtung öffentlich Bediensteter, die Öffentlichkeit in dem Bemühen

um Zugang zu Informationen aufgrund dieses Übereinkommens zu unterstützen,

sowie

iii) die Benennung von Kontaktstellen und

c) sie gebührenfreien Zugang zu den Informationen über die Umwelt gewährt, die in den

unter Buchstabe b Ziffer i genannten Listen, Registern oder Datensammlungen

enthalten sind.

(3) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß Informationen über die Umwelt zunehmend in

elektronischen Datenbanken, die der Öffentlichkeit über die öffentlichen Telekommunikati-

onsnetze leicht zugänglich sind, zur Verfügung stehen. Zu den in dieser Form zugänglichen

Informationen sollte folgendes gehören:

a) die in Absatz 4 genannten Berichte über den Zustand der Umwelt;

b) Texte von Umweltgesetzen oder von Gesetzen mit Umweltbezug;

c) soweit angemessen Politiken, Pläne und Programme über die Umwelt oder mit

Umweltbezug sowie Umweltvereinbarungen und

d) sonstige Informationen in dem Umfang, in dem die Verfügbarkeit dieser Infor-

mationen in dieser Form die Anwendung innerstaatlichen Rechts, das dieses

Übereinkommen umsetzt, erleichtern würde,

sofern diese Informationen bereits in elektronischer Form zur Verfügung stehen.
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(4) Jede Vertragspartei veröffentlicht und verbreitet in regelmäßigen Abständen von nicht mehr

als drei oder vier Jahren einen nationalen Bericht über den Zustand der Umwelt, der Angaben

über die Qualität der Umwelt und über Umweltbelastungen enthält.

(5) Jede Vertragspartei ergreift im Rahmen ihrer Rechtsvorschriften Maßnahmen, um unter

anderem folgendes zu verbreiten:

a) Gesetze und politische Dokumente, wie zum Beispiel Dokumente über Strategien,

Politiken, Programme und Aktionspläne mit Umweltbezug, sowie auf verschiedenen

Ebenen der öffentlichen Verwaltung erstellte Berichte über Fortschritte bei ihrer

Umsetzung;

b) völkerrechtliche Verträge, Übereinkünfte und Vereinbarungen zu Umweltfragen und

c) soweit angemessen sonstige wichtige internationale Dokumente zu Umweltfragen.

(6) Jede Vertragspartei ermutigt die Betreiber, deren Tätigkeiten erhebliche Auswirkungen auf

die Umwelt haben, die Öffentlichkeit regelmäßig über die Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten

und Produkte zu informieren, soweit angemessen im Rahmen freiwilliger Systeme wie des

Umweltzeichens, des Öko-Audits oder sonstiger Maßnahmen.

(7) Jede Vertragspartei

a) veröffentlicht die Tatsachen und Tatsachenanalysen, die ihres Erachtens bei der

Ausarbeitung wichtiger umweltpolitischer Vorschläge relevant und wesentlich sind;

b) veröffentlicht verfügbares erläuterndes Material über ihren Umgang mit der Öf-

fentlichkeit in Angelegenheiten, die unter dieses Übereinkommen fallen, oder macht

dieses Material auf andere Art und Weise zugänglich und
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c) stellt in geeigneter Form Informationen über die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben

oder die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt

durch alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung.

(8) Jede Vertragspartei entwickelt Strukturen, um sicherzustellen, daß der Öffentlichkeit

ausreichende Produktinformationen zur Verfügung gestellt werden, welche die Verbraucher in die

Lage versetzen, eine sachkundige, am Umweltschutz orientierte Auswahl zu treffen.

(9) Jede Vertragspartei ergreift Maßnahmen, um schrittweise und gegebenenfalls unter

Berücksichtigung internationaler Entwicklungen ein zusammenhängendes, landesweites System

von Verzeichnissen oder Registern zur Erfassung der Umweltverschmutzung in Form einer

strukturierten, computergestützten und öffentlich zugänglichen Datenbank aufzubauen; diese

Datenbank wird anhand von standardisierten Berichten erstellt. Ein derartiges System kann

Einträge, Freisetzungen und Übertragungen bestimmter Stoff- und Produktgruppen, einschließlich

Wasser, Energie und Ressourcenverbrauch, aus bestimmten Tätigkeitsbereichen in

Umweltmedien sowie in Behandlungs- und Entsorgungsstätten am Standort und außerhalb des

Standorts umfassen.

(10) Dieser Artikel läßt das Recht der Vertragsparteien unberührt, die Bekanntgabe bestimmter

Informationen über die Umwelt nach Artikel 4 Absätze 3 und 4 abzulehnen.

Artikel 6

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungen über bestimmte Tätigkeiten

(1) Jede Vertragspartei
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a) wendet diesen Artikel bei Entscheidungen darüber an, ob die in Anhang I aufge-

führten geplanten Tätigkeiten zugelassen werden;

b) wendet diesen Artikel in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht auch bei

Entscheidungen über nicht in Anhang I aufgeführte geplante Tätigkeiten an, die eine

erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben können. Zu diesem Zweck bestimmen

die Vertragsparteien, ob dieser Artikel Anwendung auf eine derartige geplante

Tätigkeit findet;

c) kann - auf der Grundlage einer Einzelfallbetrachtung, sofern eine solche nach in-

nerstaatlichem Recht vorgesehen ist - entscheiden, diesen Artikel nicht auf geplante

Tätigkeiten anzuwenden, die Zwecken der Landesverteidigung dienen, wenn diese

Vertragspartei der Auffassung ist, daß sich eine derartige Anwendung negativ auf

diese Zwecke auswirken würde.

(2) Die betroffene Öffentlichkeit wird im Rahmen umweltbezogener Entscheidungsverfahren je

nach Zweckmäßigkeit durch öffentliche Bekanntmachung oder Einzelnen gegenüber in

sachgerechter, rechtzeitiger und effektiver Weise frühzeitig unter anderem über folgendes

informiert:

a) die geplante Tätigkeit und den Antrag, über den eine Entscheidung gefällt wird;

b) die Art möglicher Entscheidungen oder den Entscheidungsentwurf;

c) die für die Entscheidung zuständige Behörde;

d) das vorgesehene Verfahren, einschließlich der folgenden Informationen, falls und

sobald diese zur Verfügung gestellt werden können:
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i) Beginn des Verfahrens;

ii) Möglichkeiten der Öffentlichkeit, sich zu beteiligen;

iii) Zeit und Ort vorgesehener öffentlicher Anhörungen;

iv) Angabe der Behörde, von der relevante Informationen zu erhalten sind, und

des Ortes, an dem die Öffentlichkeit Einsicht in die relevanten Informationen

nehmen kann;

v) Angabe der zuständigen Behörde oder der sonstigen amtlichen Stelle, bei der

Stellungnahmen oder Fragen eingereicht werden können, sowie der dafür

vorgesehenen Fristen und

vi) Angaben darüber, welche für die geplante Tätigkeit relevanten Informationen

über die Umwelt verfügbar sind;

e) die Tatsache, daß die Tätigkeit einem nationalen oder grenzüberschreitenden

Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt.

(3) Die Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung sehen jeweils einen angemessenen zeitlichen

Rahmen für die verschiedenen Phasen vor, damit ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die

Öffentlichkeit nach Absatz 2 zu informieren, und damit der Öffentlichkeit ausreichend Zeit zur

effektiven Vorbereitung und Beteiligung während des umweltbezogenen Entscheidungsverfahrens

gegeben wird.

(4) Jede Vertragspartei sorgt für eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu einem Zeitpunkt,

zu dem alle Optionen noch offen sind und eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden kann.
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(5) Jede Vertragspartei sollte, soweit angemessen, künftige Antragsteller dazu ermutigen, die

betroffene Öffentlichkeit zu ermitteln, Gespräche aufzunehmen und über den Zweck ihres Antrags

zu informieren, bevor der Antrag auf Genehmigung gestellt wird.

(6) Jede Vertragspartei verpflichtet die zuständigen Behörden, der betroffenen Öffentlichkeit -

auf Antrag, sofern innerstaatliches Recht dies vorschreibt - gebührenfrei und sobald verfügbar

Zugang zu allen Informationen zu deren Einsichtnahme zu gewähren, die für die in diesem Artikel

genannten Entscheidungsverfahren relevant sind und zum Zeitpunkt des Verfahrens zur

Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verfügung stehen; das Recht der Vertragsparteien, die Bekanntgabe

bestimmter Informationen nach Artikel 4 Absätze 3 und 4 abzulehnen, bleibt hiervon unberührt.

Zu den relevanten Informationen gehören zumindest und unbeschadet des Artikels 4

a) eine Beschreibung des Standorts sowie der physikalischen und technischen

Merkmale der geplanten Tätigkeit, einschließlich einer Schätzung der erwarteten

Rückstände und Emissionen;

b) eine Beschreibung der erheblichen Auswirkungen der geplanten Tätigkeit auf die

Umwelt;

c) eine Beschreibung der zur Vermeidung und/oder Verringerung der Auswirkungen,

einschließlich der Emissionen, vorgesehenen Maßnahmen;

d) eine nichttechnische Zusammenfassung der genannten Informationen;

e) ein Überblick über die wichtigsten vom Antragsteller geprüften Alternativen und

f) in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften die wichtigsten

Berichte und Empfehlungen, die an die Behörde zu dem Zeitpunkt gerichtet wurden,

zu dem die betroffene Öffentlichkeit nach Absatz 2 informiert wird.
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(7) In Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, alle von

ihr für die geplante Tätigkeit als relevant erachteten Stellungnahmen, Informationen, Analysen

oder Meinungen in Schriftform vorzulegen oder gegebenenfalls während einer öffentlichen

Anhörung oder Untersuchung mit dem Antragsteller vorzutragen.

(8) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der

Entscheidung angemessen berücksichtigt wird.

(9) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die Öffentlichkeit, sobald die Behörde die Ent-

scheidung gefällt hat, unverzüglich und im Einklang mit den hierfür passenden Verfahren über die

Entscheidung informiert wird. Jede Vertragspartei macht der Öffentlichkeit den Wortlaut der

Entscheidung sowie die Gründe und Erwägungen zugänglich, auf die sich diese Entscheidung

stützt.

(10) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß bei einer durch eine Behörde vorgenommenen

Überprüfung oder Aktualisierung der Betriebsbedingungen für eine in Absatz 1 genannte Tätigkeit

die Absätze 2 bis 9 sinngemäß und soweit dies angemessen ist Anwendung finden.

(11) Jede Vertragspartei wendet nach ihrem innerstaatlichen Recht im machbaren und an-

gemessenen Umfang Bestimmungen dieses Artikels bei Entscheidungen darüber an, ob eine

absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in die Umwelt genehmigt wird.
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Artikel 7

Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltbezogenen Plänen,

Programmen und Politiken

Jede Vertragspartei trifft angemessene praktische und/oder sonstige Vorkehrungen dafür, daß die

Öffentlichkeit, nachdem ihr zuvor die erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt worden

sind, in einem transparenten und fairen Rahmen während der Vorbereitung umweltbezogener

Pläne und Programme beteiligt wird. In diesem Rahmen findet Artikel 6 Absätze 3, 4 und 8

Anwendung. Die zuständige Behörde ermittelt die Öffentlichkeit, die sich beteiligen kann, wobei

die Ziele dieses Übereinkommens zu berücksichtigen sind. Jede Vertragspartei bemüht sich im

angemessenen Umfang darum, Möglichkeiten für eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der

Vorbereitung umweltbezogener Politiken zu schaffen.

Artikel 8

Öffentlichkeitsbeteiligung während der Vorbereitung

exekutiver Vorschriften und/oder allgemein anwendbarer

rechtsverbindlicher normativer Instrumente

Jede Vertragspartei bemüht sich, zu einem passenden Zeitpunkt und solange Optionen noch offen

sind eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung während der durch Behörden erfolgenden

Vorbereitung exekutiver Vorschriften und sonstiger allgemein anwendbarer rechtsverbindlicher

Bestimmungen, die eine erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben können, zu fördern. Zu

diesem Zweck sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:

a) Für eine effektive Beteiligung ausreichende zeitliche Rahmen sollten festgelegt

werden;
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b) Vorschriftenentwürfe sollten veröffentlicht oder anderweitig öffentlich zugänglich

gemacht werden, und

c) die Öffentlichkeit sollte unmittelbar oder über sie vertretende und beratende Stellen

die Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten.

Das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung wird so weit wie möglich berücksichtigt.

Artikel 9

Zugang zu Gerichten

(1) Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, daß

jede Person, die der Ansicht ist, daß ihr nach Artikel 4 gestellter Antrag auf Informationen nicht

beachtet, fälschlicherweise ganz oder teilweise abgelehnt, unzulänglich beantwortet oder auf

andere Weise nicht in Übereinstimmung mit dem genannten Artikel bearbeitet worden ist, Zugang

zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetzlicher Grundlage

geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle hat.

Für den Fall, daß eine Vertragspartei eine derartige Überprüfung durch ein Gericht vorsieht, stellt

sie sicher, daß die betreffende Person auch Zugang zu einem schnellen, gesetzlich festgelegten

sowie gebührenfreien oder nicht kostenaufwendigen Überprüfungsverfahren durch eine Behörde

oder Zugang zu einer Überprüfung durch eine unabhängige und unparteiische Stelle, die kein

Gericht ist, hat.

Nach Absatz 1 getroffene endgültige Entscheidungen sind für die Behörde, die über die In-

formationen verfügt, verbindlich. Gründe werden in Schriftform dargelegt, zumindest dann, wenn

der Zugang zu Informationen nach diesem Absatz abgelehnt wird.
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(2) Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, daß

Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit,

(a) die ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ

(b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsprozeßrecht* einer

Vertragspartei dies als Voraussetzung erfordert,

Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht und/oder einer anderen auf ge-

setzlicher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle haben, um die

materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen

oder Unterlassungen anzufechten, für die Artikel 6 und - sofern dies nach dem jeweiligen

innerstaatlichen Recht vorgesehen ist und unbeschadet des Absatzes 3 -  sonstige einschlägige

Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten.

Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmt sich nach den Er-

fordernissen innerstaatlichen Rechts und im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit

im Rahmen dieses Übereinkommens einen weiten Zugang zu Gerichten zu gewähren. Zu diesem

Zweck gilt das Interesse jeder nichtstaatlichen Organisation* , welche die in Artikel 2 Nummer 5

genannten Voraussetzungen erfüllt, als ausreichend im Sinne des Buchstaben a. Derartige

Organisationen gelten auch als Träger von Rechten, die im Sinne des Buchstaben b verletzt

werden können.

Absatz 2 schließt die Möglichkeit eines vorangehenden Überprüfungsverfahrens vor einer

Verwaltungsbehörde nicht aus und läßt das Erfordernis der Ausschöpfung verwaltungsbe-

hördlicher Überprüfungsverfahren vor der Einleitung gerichtlicher Überprüfungsverfahren

unberührt, sofern ein derartiges Erfordernis nach innerstaatlichem Recht besteht.

                                                
* A: Verwaltungsverfahrensrecht
* A: Nichtregierungsorganisation
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(3) Zusätzlich und unbeschadet der in den Absätzen 1 und 2 genannten Überprüfungsverfahren

stellt jede Vertragspartei sicher, daß Mitglieder der Öffentlichkeit, sofern sie etwaige in ihrem

innerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfüllen, Zugang zu verwaltungsbehördlichen oder

gerichtlichen Verfahren haben, um die von Privatpersonen und Behörden vorgenommenen

Handlungen und begangenen Unterlassungen anzufechten, die gegen umweltbezogene

Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts verstoßen.

(4) Zusätzlich und unbeschadet des Absatzes 1 stellen die in den Absätzen 1, 2 und 3 ge-

nannten Verfahren angemessenen und effektiven Rechtsschutz und, soweit angemessen, auch

vorläufigen Rechtsschutz sicher; diese Verfahren sind fair, gerecht, zügig und nicht übermäßig

teuer. Entscheidungen nach diesem Artikel werden in Schriftform getroffen oder festgehalten.

Gerichtsentscheidungen und möglichst auch Entscheidungen anderer Stellen sind öffentlich

zugänglich.

(5) Um die Effektivität dieses Artikels zu fördern, stellt jede Vertragspartei sicher, daß der

Öffentlichkeit Informationen über den Zugang zu verwaltungsbehördlichen und gerichtlichen

Überprüfungsverfahren zur Verfügung gestellt werden; ferner prüft jede Vertragspartei die

Schaffung angemessener Unterstützungsmechanismen, um Hindernisse finanzieller und anderer Art

für den Zugang zu Gerichten zu beseitigen oder zu verringern.

Artikel 10

Tagung der Vertragsparteien

(1) Die erste Tagung der Vertragsparteien wird spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses

Übereinkommens einberufen. Danach finden ordentliche Tagungen der Vertragsparteien

mindestens alle zwei Jahre statt, es sei denn, die Vertragsparteien haben etwas anderes be-

schlossen oder eine Vertragspartei ersucht schriftlich um einen früheren Termin; allerdings muß

dieses Ersuchen innerhalb von sechs Monaten, nachdem es vom Exekutivsekretär der
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Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa allen Vertragsparteien mitgeteilt

wurde, von mindestens einem Drittel der Vertragsparteien unterstützt werden.

(2) Auf ihren Tagungen überprüfen die Vertragsparteien auf der Grundlage regelmäßiger

Berichterstattung durch die Vertragsparteien ständig die Durchführung dieses Übereinkommens;

vor diesem Hintergrund

a) überprüfen sie die Politiken sowie rechtliche und methodische Konzepte für den

Zugang zu Informationen, für die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren

und für den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten im Hinblick auf ihre

weitere Verbesserung;

b) tauschen sie Informationen über ihre Erfahrungen aus dem Abschluß und der

Durchführung zweiseitiger und mehrseitiger Übereinkünfte oder sonstiger Ver-

einbarungen aus, die für die Zwecke dieses Übereinkommens von Belang sind und

deren Vertragsparteien eine oder mehrere von ihnen sind;

c) erbitten sie gegebenenfalls die Dienste der zuständigen ECE-Gremien sowie sonstiger

zuständiger internationaler Gremien und Fachausschüsse für alle Fragen im

Zusammenhang mit der Erfüllung der Zwecke dieses Übereinkommens;

d) setzen sie, wenn sie dies für notwendig erachten, Nebengremien ein;

e) erarbeiten sie gegebenenfalls Protokolle zu diesem Übereinkommen;

f) prüfen sie nach Artikel 14 Vorschläge zur Änderung dieses Übereinkommens und

nehmen sie an;
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g) prüfen und treffen sie zusätzliche Maßnahmen, die sich zur Erfüllung des Zwecks

dieses Übereinkommens als notwendig erweisen könnten;

h) beraten sie auf ihrer ersten Tagung eine Geschäftsordnung für ihre Tagungen und für

die Tagungen von Nebengremien und beschließen sie durch Konsens;

i) überprüfen sie auf ihrer ersten Tagung ihre Erfahrungen bei der Durchführung des

Artikels 5 Absatz 9 und prüfen, welche Maßnahmen notwendig sind, um das in dem

genannten Absatz erwähnte System unter Berücksichtigung internationaler Vorgänge

und Entwicklungen weiterzuentwickeln; dazu gehört die Ausarbeitung eines

angemessenen Instruments betreffend Register oder Verzeichnisse zur Erfassung der

Umweltverschmutzung, das diesem Übereinkommen als Anhang beigefügt werden

könnte.

(3) Die Tagung der Vertragsparteien kann, soweit notwendig, die Schaffung finanzieller

Regelungen auf der Grundlage einer Konsensentscheidung prüfen.

(4) Die Vereinten Nationen, deren Sonderorganisationen, die Internationale Atomenergie-

Organisation und alle nach Artikel 17 zur Unterzeichnung dieses Übereinkommens berechtigten

Staaten oder Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, die nicht Vertragsparteien

dieses Übereinkommens sind, sowie alle zwischenstaatlichen Organisationen, die in den

Bereichen, auf die sich dieses Übereinkommen bezieht, qualifiziert sind, haben die Berechtigung,

als Beobachter an den Tagungen der Vertragsparteien teilzunehmen.

(5) Jede nichtstaatliche Organisation* , die in den Bereichen, auf die sich dieses Überein-

kommen bezieht, qualifiziert ist und die den Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission der

Vereinten Nationen für Europa über ihren Wunsch informiert hat, bei einer Tagung der

Vertragsparteien vertreten zu sein, hat die Berechtigung, als Beobachter teilzunehmen, wenn nicht

                                                
* A: Nichtregierungsorganisation
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mindestens ein Drittel der auf der Tagung anwesenden Vertragsparteien dagegen Einwände

erhebt.

(6) Für die Zwecke der Absätze 4 und 5 sieht die in Absatz 2 Buchstabe h genannte Ge-

schäftsordnung praktische Vorkehrungen für das Zulassungsverfahren sowie andere einschlägige

Bestimmungen vor.

Artikel 11

Stimmrecht

(1) Jede Vertragspartei dieses Übereinkommens hat eine Stimme, sofern nicht in Absatz 2

etwas anderes bestimmt ist.

(2) Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration üben in Angelegenheiten ihrer

Zuständigkeit ihr Stimmrecht mit der Anzahl von Stimmen aus, die der Anzahl ihrer Mit-

gliedstaaten entspricht, welche Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind. Diese Orga-

nisationen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn ihre Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht ausüben, und

umgekehrt.

Artikel 12

Sekretariat

Der Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Europa erfüllt folgende Sekretariats-

aufgaben:

a) Er beruft die Tagungen der Vertragsparteien ein und bereitet sie vor;
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b) er übermittelt den Vertragsparteien Berichte und sonstige Informationen, die er

aufgrund dieses Übereinkommens erhalten hat und

c) er nimmt sonstige ihm von den Vertragsparteien zugewiesene Aufgaben wahr.

Artikel 13

Anhänge

Die Anhänge dieses Übereinkommens sind Bestandteil des Übereinkommens.

Artikel 14

Änderungen des Übereinkommens

(1) Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen.

(2) Der Wortlaut einer vorgeschlagenen Änderung dieses Übereinkommens wird dem

Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Europa schriftlich vorgelegt; dieser übermittelt

ihn allen Vertragsparteien spätestens neunzig Tage vor der Tagung der Vertragsparteien, auf der

er zur Beschlußfassung vorgeschlagen wird.

(3) Die Vertragsparteien unternehmen alle Bemühungen, um über alle vorgeschlagenen

Änderungen dieses Übereinkommens eine Einigung durch Konsens zu erzielen. Sind alle

Bemühungen, einen Konsens zu erreichen, ausgeschöpft und wurde hierbei keine Einigung erzielt,

so wird die Änderung notfalls mit Dreiviertelmehrheit der auf der Tagung anwesenden und

abstimmenden Vertragsparteien beschlossen.
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(4) Nach Absatz 3 beschlossene Änderungen dieses Übereinkommens übermittelt der

Verwahrer allen Vertragsparteien zur Ratifikation, Genehmigung oder Annahme. Änderungen

dieses Übereinkommens, bei denen es sich nicht um Änderungen eines Anhangs handelt, treten

für die Vertragsparteien, die sie ratifiziert, genehmigt oder angenommen haben, am neunzigsten

Tag nach dem Eingang der Notifikation ihrer Ratifikation, Genehmigung oder Annahme durch

mindestens drei Viertel dieser Vertragsparteien beim Verwahrer in Kraft. Danach treten sie für

jede andere Vertragspartei am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem diese

Vertragspartei ihre Urkunde über die Ratifikation, Genehmigung oder Annahme der Änderungen

hinterlegt hat.

(5) Jede Vertragspartei, die eine Änderung eines Anhangs zu diesem Übereinkommen nicht

genehmigen kann, notifiziert dies dem Verwahrer schriftlich innerhalb von zwölf Monaten nach

dem Tag der Übermittlung des Änderungsbeschlusses. Der Verwahrer notifiziert allen

Vertragsparteien unverzüglich den Eingang jeder derartigen Notifikation. Eine Vertragspartei kann

jederzeit ihre frühere Notifikation durch eine Annahme ersetzen; für diese Vertragspartei treten

die Änderungen dieses Anhangs mit Hinterlegung einer Annahmeurkunde beim Verwahrer in

Kraft.

(6) Eine Änderung eines Anhangs tritt zwölf Monate nach ihrer in Absatz 4 vorgesehenen

Übermittlung durch den Verwahrer für die Vertragsparteien in Kraft, die dem Verwahrer keine

Notifikation nach Absatz 5 vorgelegt haben, sofern nicht mehr als ein Drittel der Vertragsparteien

eine derartige Notifikation vorgelegt hat.

(7) Im Sinne dieses Artikels bedeutet "anwesende und abstimmende Vertragsparteien" die

Vertragsparteien, die anwesend sind und eine Ja- oder Neinstimme abgeben.
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Artikel 15

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens

Die Tagung der Vertragsparteien trifft durch Konsensentscheidung Regelungen über eine

freiwillige, nichtstreitig angelegte, außergerichtliche und auf Konsultationen beruhende

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Übereinkommens. Diese Regelungen lassen

eine angemessene Einbeziehung der Öffentlichkeit zu und können die Möglichkeit beinhalten,

Stellungnahmen von Mitgliedern der Öffentlichkeit zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit

diesem Übereinkommen zu prüfen.

Artikel 16

Beilegung von Streitigkeiten

(1) Entsteht eine Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Vertragsparteien über die Auslegung

oder Anwendung dieses Übereinkommens, so bemühen sich diese, durch Verhandlung oder

andere für die Streitparteien annehmbare Mittel der Streitbeilegung eine Lösung herbeizuführen.

(2) Bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme oder der Genehmigung dieses

Übereinkommens oder beim Beitritt zu ihm oder jederzeit danach kann eine Vertragspartei dem

Verwahrer schriftlich erklären, daß sie für eine nicht nach Absatz 1 beigelegte Streitigkeit eines

der folgenden Mittel der Streitbeilegung oder beide gegenüber jeder anderen Vertragspartei,

welche dieselbe Verpflichtung übernimmt, als obligatorisch anerkennt:

a) die Vorlage der Streitigkeit beim Internationalen Gerichtshof;

b) ein Schiedsverfahren nach dem in Anhang II festgelegten Verfahren.
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(3) Haben die Streitparteien beide in Absatz 2 genannten Mittel der Streitbeilegung anerkannt,

so darf die Streitigkeit nur dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt werden, sofern die Parteien

nichts anderes vereinbaren.

Artikel 17

Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt am 25. Juni 1998 in Aarhus (Dänemark) und danach bis zum 21.

Dezember 1998 am Sitz der Vereinten Nationen in New York für die Mitgliedstaaten der

Wirtschaftskommission für Europa, für Staaten, die nach den Nummern 8 und 11 der

Entschließung 36 (IV) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 28. März 1947 bei der Wirt-

schaftskommission für Europa beratenden Status haben, und für Organisationen der regionalen

Wirtschaftsintegration, die aus souveränen Staaten, welche Mitglieder der Wirtschaftskommission

für Europa sind, gebildet werden und denen ihre Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die von

dem Übereinkommen erfaßten Angelegenheiten, einschließlich der Zuständigkeit, über diese

Angelegenheiten Verträge zu schließen, übertragen haben, zur Unterzeichnung auf.

Artikel 18

Verwahrer*

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt die Aufgaben des Verwahrers** dieses

Übereinkommens wahr.

                                                
* CH: Depositar
** CH: Depositars
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Artikel 19

Ratifikation, Annahme, Genehmigung und Beitritt

(1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die

Unterzeichnerstaaten und die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration.

(2) Dieses Übereinkommen steht vom 22. Dezember 1998 an für die in Artikel 17 genannten

Staaten und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration zum Beitritt offen.

(3) Jeder nicht in Absatz 2 genannte Staat, der Mitglied der Vereinten Nationen ist, kann dem

Übereinkommen mit Genehmigung der Tagung der Vertragsparteien beitreten.

(4) Jede in Artikel 17 genannte Organisation, die Vertragspartei dieses Übereinkommens wird,

ohne daß einer ihrer Mitgliedstaaten Vertragspartei ist, ist durch alle Verpflichtungen aus dem

Übereinkommen gebunden. Ist ein Mitgliedstaat oder sind mehrere Mitgliedstaaten einer solchen

Organisation Vertragspartei des Übereinkommens, so entscheiden die Organisation und ihre

Mitgliedstaaten über ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Erfüllung ihrer

Verpflichtungen aus dem Übereinkommen. In diesen Fällen sind die Organisation und die

Mitgliedstaaten nicht berechtigt, die Rechte aus dem Übereinkommen gleichzeitig auszuüben.

(5) In ihren Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden erklären die in

Artikel 17 genannten Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration den Umfang ihrer

Zuständigkeiten in bezug auf die durch dieses Übereinkommen erfaßten Angelegenheiten. Diese

Organisationen teilen dem Verwahrer* auch jede wesentliche Änderung des Umfangs ihrer

Zuständigkeiten mit.

                                                
* CH: Depositar
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Artikel 20

Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach dem Tag der Hinterlegung der

sechzehnten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 zählt eine von einer Organisation der regionalen Wirt-

schaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zusätzliche Urkunde zu den von den Mit-

gliedstaaten der Organisation hinterlegten Urkunden.

(3) Für alle in Artikel 17 bezeichneten Staaten oder Organisationen, die nach Hinterlegung der

sechzehnten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde dieses

Übereinkommen ratifizieren, annehmen oder genehmigen oder ihm beitreten, tritt das

Übereinkommen am neunzigsten Tag nach dem Tag der Hinterlegung der Ratifikations-,

Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch den Staat oder die Organisation in Kraft.

Artikel 21

Rücktritt

Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von drei Jahren nach dem Tag, an dem dieses

Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist, durch eine an den Verwahrer* gerichtete schriftliche

Notifikation von dem Übereinkommen zurücktreten. Der Rücktritt wird am neunzigsten Tag nach

dem Tag des Eingangs der Notifikation beim Verwahrer** wirksam.

                                                
* CH: Depositar
** CH: Depositar
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Artikel 22

Verbindliche Wortlaute

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen englischer, französischer und russischer Wortlaut

gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen

unterschrieben.

Geschehen zu Aarhus (Dänemark) am 25. Juni 1998.
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Anhänge

Anhang I

Liste der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten Tätigkeiten

(1) Energiebereich

• Mineralöl- und Gasraffinerien;

• Vergasungs- und Verflüssigungsanlagen;

• Wärmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen mit einer Feuerungswärme-

leistung von mindestens 50 Megawatt (MW);

• Kokereien;

• Kernkraftwerke und andere Kernreaktoren einschließlich der Demontage oder

Stillegung solcher Kraftwerke oder Reaktoren1 (mit Ausnahme von For-

schungseinrichtungen zur Erzeugung und Bearbeitung von spaltbaren und brut-

stoffhaltigen Stoffen, deren Höchstleistung 1 kW thermische Dauerleistung nicht

übersteigt);

• Anlagen zur Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe;

• Anlagen

• mit dem Zweck der Erzeugung oder Anreicherung von Kernbrennstoffen;

• mit dem Zweck der Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe oder

hochradioaktiver Abfälle;

• mit dem Zweck der endgültigen Beseitigung bestrahlter Kernbrennstoffe;

                                                
1 Kernkraftwerke und andere Kernreaktoren gelten nicht mehr als solche, wenn der gesamte
Kernbrennstoff und andere radioaktiv kontaminierte Komponenten auf Dauer vom Standort der Anlage
entfernt wurden.
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• mit dem ausschließlichen Zweck der endgültigen Beseitigung radioaktiver

Abfälle;

• mit dem ausschließlichen Zweck der (für mehr als 10 Jahre geplanten) La-

gerung bestrahlter Kernbrennstoffe oder radioaktiver Abfälle an einem anderen

Ort als dem Produktionsort.

(2) Herstellung und Verarbeitung von Metallen

• Röst- oder Sinteranlagen für Metallerz einschließlich sulfidischer Erze;

• Anlagen für die Herstellung von Roheisen oder Stahl (Primär- oder Sekundär-

schmelzung) einschließlich Stranggießen mit einer Kapazität von mehr als 2,5 t pro

Stunde;

• Anlagen zur Verarbeitung von Eisenmetallen durch

i) Warmwalzen mit einer Leistung von mehr als 20 t Rohstahl pro Stunde;

ii) Schmieden mit Hämmern, deren Schlagenergie 50 Kilojoule pro Hammer

überschreitet, bei einer Wärmeleistung von über 20 MW;

iii) Aufbringen von schmelzflüssigen metallischen Schutzschichten mit einer

Verarbeitungskapazität von mehr als 2 t Rohstahl pro Stunde;

• Eisenmetallgießereien mit einer Produktionskapazität von über 20 t pro Tag;

• Anlagen

i) zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, Konzentraten oder

sekundären Rohstoffen durch metallurgische, chemische oder elektrolytische

Verfahren;

ii) zum Schmelzen, einschließlich Legieren, von Nichteisenmetallen, darunter auch

Wiedergewinnungsprodukte (Raffination, Gießen usw.) mit einer

Schmelzkapazität von mehr als 4 t pro Tag bei Blei und Kadmium oder 20 t

pro Tag bei allen anderen Metallen;
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• Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen durch ein

elektrolytisches oder chemisches Verfahren, wenn das Volumen der Wirkbäder 30

m3 übersteigt.

(3) Mineralverarbeitende Industrie

• Anlagen zur Herstellung von Zementklinkern in Drehrohröfen mit einer Pro-

duktionskapazität von über 500 t pro Tag oder von Kalk in Drehrohröfen mit einer

Produktionskapazität von über 50 t pro Tag oder in anderen Öfen mit einer

Produktionskapazität von über 50 t pro Tag;

• Anlagen zur Gewinnung von Asbest und zur Herstellung von Erzeugnissen aus

Asbest;

• Anlagen zur Herstellung von Glas einschließlich Anlagen zur Herstellung von

Glasfasern mit einer Schmelzkapazität von über 20 t pro Tag;

• Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschließlich Anlagen zur Herstellung

von Mineralfasern mit einer Schmelzkapazität von über 20 t pro Tag;

• Anlagen zur Herstellung von keramischen Erzeugnissen durch Brennen, und zwar

insbesondere von Dachziegeln, Ziegelsteinen, feuerfesten Steinen, Fliesen, Steinzeug

oder Porzellan mit einer Produktionskapazität von über 75 t pro Tag und/oder einer

Ofenkapazität von über 4 m3 und einer Besatzdichte pro Ofen von über 300 kg/m3.

(4) Chemische Industrie

Herstellung im Sinne der Kategorien von Tätigkeiten unter Nummer 4 bedeutet die

Herstellung der unter den Buchstaben a bis g genannten Stoffe oder Stoffgruppen durch

chemische Umwandlung im industriellen Umfang:

a) Chemieanlagen zur Herstellung von organischen Grundchemikalien wie
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i) einfachen Kohlenwasserstoffen (linearen oder ringförmigen, gesättigten oder

ungesättigten, aliphatischen oder aromatischen);

ii) sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkoholen, Aldehyden, Ketonen,

Carbonsäuren, Estern, Acetaten, Ethern, Peroxiden, Epoxiden;

iii) schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen;

iv) stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Aminen, Amiden, Nitroso-, Nitro-

oder Nitratverbindungen, Nitrilen, Cyanaten, Isocyanaten;

v) phosphorhaltigen Kohlenwasserstoffen;

vi) halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen;

vii) metallorganischen Verbindungen;

viii) Basiskunststoffen (Polymeren, Chemiefasern, Fasern auf Zellstoffbasis);

ix) synthetischen Kautschuken;

x) Farbstoffen und Pigmenten;

xi) Tensiden;

b) Chemieanlagen zur Herstellung von anorganischen Grundchemikalien wie

i) Gasen wie Ammoniak, Chlor oder Chlorwasserstoff, Fluor oder Fluor-

wasserstoff, Kohlenstoffoxiden, Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden,

Wasserstoff, Schwefeldioxid, Phosgen;

ii) Säuren wie Chromsäure, Flußsäure, Phosphorsäure, Salpetersäure, Salzsäure,

Schwefelsäure, Oleum, schwefeligen Säuren;

iii) Basen wie Ammoniumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid;

iv) Salzen wie Ammoniumchlorid, Kaliumchlorat, Kaliumkarbonat, Natrium-

karbonat, Perborat, Silbernitrat;

v) Nichtmetallen, Metalloxiden oder sonstigen anorganischen Verbindungen wie

Kalziumkarbid, Silicium, Siliciumkarbid;
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c) Chemieanlagen zur Herstellung von phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen

Düngemitteln (Einnährstoff- oder Mehrnährstoffdüngern);

d) Chemieanlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen für Pflanzenschutzmittel und von

Bioziden;

e) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln unter Verwendung eines chemischen

oder biologischen Verfahrens;

f) Chemieanlagen zur Herstellung von Explosivstoffen;

g) Chemieanlagen, in denen chemische oder biologische Verfahren zur Herstellung von

Zusatzstoffen in Eiweißfuttermitteln, Fermenten und anderen Eiweißstoffen

angewandt werden.

(5) Abfallbehandlung

• Anlagen zur Verbrennung, Verwertung, chemischen Behandlung oder Deponierung

gefährlicher Abfälle;

• Müllverbrennungsanlagen für Siedlungsmüll mit einer Kapazität von über 3 t pro

Stunde;

• Anlagen zur Beseitigung ungefährlicher Abfälle mit einer Kapazität von über 50 t pro

Tag;

• Deponien mit einer Aufnahmekapazität von über 10 t pro Tag oder einer Gesamt-

kapazität von über 25.000 t, mit Ausnahme der Deponien für Inertabfälle.

(6) Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Leistung von mehr als 150.000 Einwohnerwerten.

(7) Industrieanlagen zur Herstellung von

a) Zellstoff aus Holz oder anderen Faserstoffen;
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b) Papier und Pappe, deren Produktionskapazität 20 t pro Tag übersteigt.

(8) a) Bau von Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken und Flughäfen2 mit einer Start- und 

Landebahngrundlänge von 2.100 m und mehr;

b) Bau von Autobahnen und Schnellstraßen3;

c) Bau von neuen vier- oder mehrspurigen Straßen oder Verlegung und/oder Ausbau

von bestehenden ein- oder zweispurigen Straßen zu vier- oder mehrspurigen

Straßen, wenn diese neue Straße oder dieser verlegte und/oder ausgebaute

Straßenabschnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr aufweisen würde.

(9) a) Wasserstraßen und Häfen für die Binnenschiffahrt, die für Schiffe mit mehr als 

1.350 t zugänglich sind;

b) Seehandelshäfen, mit Binnen- und Außenhäfen verbundene Landungsstege (mit

Ausnahme von Landungsstegen für Fährschiffe) zum Laden und Löschen, die Schiffe

mit mehr als 1.350 t aufnehmen können.

(10) Grundwasserentnahme- oder künstliche Grundwasserauffüllungssysteme mit einem

jährlichen Entnahme- oder Auffüllungsvolumen von mindestens 10 Mio. m3.

(11) a) Bauvorhaben zur Umleitung von Wasserressourcen von einem Flußeinzugsgebiet in

ein anderes, wenn durch die Umleitung Wassermangel verhindert werden soll und mehr

als 100 Mio. m3 pro Jahr an Wasser umgeleitet werden;

                                                
2 "Flughäfen" im Sinne dieses Übereinkommens sind Flughäfen nach der Begriffsbestimmung des
Abkommens von Chicago von 1944 zur Errichtung der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation
- Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt - (Anhang 14).

3 "Schnellstraßen" im Sinne dieses Übereinkommens sind Schnellstraßen nach der Begriffsbestimmung
des Europäischen Übereinkommens vom 15. November 1975 über die Hauptstraßen des internationalen
Verkehrs (AGR).
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b) in allen anderen Fällen Bauvorhaben zur Umleitung von Wasserressourcen von einem

Flußeinzugsgebiet in ein anderes, wenn der langjährige durchschnittliche

Wasserdurchfluß des Flußeinzugsgebiets, dem Wasser entnommen wird, 2.000 Mio.

m3 pro Jahr übersteigt und mehr als 5 Prozent dieses Durchflusses umgeleitet

werden.

In beiden Fällen wird der Transport von Trinkwasser in Rohren nicht berücksichtigt.

(12) Gewinnung von Erdöl und Erdgas zu gewerblichen Zwecken mit einem Fördervolumen von

mehr als 500 t pro Tag bei Erdöl und von mehr als 500.000 m3 pro Tag bei Erdgas.

(13) Stauwerke und sonstige Anlagen zur Zurückhaltung oder dauerhaften Speicherung von

Wasser, in denen über 10 Mio. m3 Wasser neu oder zusätzlich zurückgehalten oder

gespeichert werden.

(14) Öl-, Gas- und Chemikalienpipelines mit einem Durchmesser von mehr als 800 mm und

einer Länge von mehr als 40 km.

(15) Anlagen zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel oder Schweinen mit mehr als

a) 40.000 Plätzen für Geflügel;

b) 2.000 Plätzen für Mastschweine (Schweine über 30 kg) oder

c) 750 Plätzen für Säue.

(16) Steinbrüche und Tagebau auf einer Abbaufläche von mehr als 25 Hektar oder Torf-

gewinnung auf einer Fläche von mehr als 150 Hektar.
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(17) Bau von Hochspannungsfreileitungen für eine Stromstärke von 220 kV oder mehr und mit

einer Länge von mehr als 15 km.

(18) Anlagen zur Lagerung von Erdöl, petrochemischen oder chemischen Erzeugnissen mit einer

Kapazität von 200.000 t und mehr.

(19) Sonstige Tätigkeiten:

• Anlagen zur Vorbehandlung (zum Beispiel Waschen, Bleichen, Merzerisieren) oder

zum Färben von Fasern oder Textilien, deren Verarbeitungskapazität 10 t pro Tag

übersteigt;

• Anlagen zum Gerben von Häuten oder Fellen mit einer Verarbeitungskapazität von

mehr als 12 t Fertigerzeugnissen pro Tag;

• a) Anlagen zum Schlachten mit einer Schlachtkapazität (Tierkörper) von 

mehr als 50 t pro Tag;

b) Behandlungs- und Verarbeitungsanlagen zur Herstellung von Nahrungs-

mittelerzeugnissen aus

i) tierischen Rohstoffen (mit Ausnahme von Milch) mit einer Produk-

tionskapazität von mehr als 75 t Fertigerzeugnissen pro Tag;

ii) pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazität von mehr als 300

t Fertigerzeugnissen pro Tag (Vierteljahresdurchschnittswert);

c) Anlagen zur Behandlung und Verarbeitung von Milch, wenn die eingehende

Milchmenge 200 t pro Tag übersteigt (Jahresdurchschnittswert);

• Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern und tierischen Abfällen

mit einer Verarbeitungskapazität von mehr als 10 t pro Tag;

• Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen

unter Verwendung organischer Lösungsmittel, insbesondere zum Appretieren,
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Bedrucken, Beschichten, Entfetten, Imprägnieren, Kleben, Lackieren, Reinigen oder

Tränken, mit einer Verbrauchskapazität von mehr als 150 kg Lösungsmitteln pro

Stunde oder von mehr als 200 t pro Jahr;

• Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch

Brennen oder Graphitieren.

(20) Jede Tätigkeit, die nicht durch die Nummern 1 bis 19 erfaßt ist, wenn für sie eine Öf-

fentlichkeitsbeteiligung aufgrund eines Verfahrens zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach

den innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen ist.

(21) Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a dieses Übereinkommens findet keine Anwendung auf die

genannten Vorhaben, wenn sie ausschließlich oder hauptsächlich zur Forschung,

Entwicklung und Erprobung neuer Methoden oder Produkte über einen Zeitraum von

weniger als zwei Jahren durchgeführt werden, es sei denn, sie würden wahrscheinlich

erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit haben.

(22) Jede Änderung oder Erweiterung von Tätigkeiten unterliegt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a

dieses Übereinkommens, wenn sie für sich betrachtet die Kriterien/Schwellenwerte in

diesem Anhang erreicht. Jede sonstige Änderung oder Erweiterung von Tätigkeiten

unterliegt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b dieses Übereinkommens.
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Anhang II

Schiedsverfahren

(1) Wird eine Streitigkeit einem Schiedsverfahren nach Artikel 16 Absatz 2 dieses Über-

einkommens unterworfen, so teilt die Vertragspartei oder teilen die Vertragsparteien dem

Sekretariat den Gegenstand des Schiedsverfahrens mit und geben insbesondere die Artikel des

Übereinkommens an, deren Auslegung oder Anwendung strittig ist. Das Sekretariat leitet die

eingegangenen Mitteilungen an alle Vertragsparteien des Übereinkommens weiter.

(2) Das Schiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern. Sowohl die antragstellende(n) Partei(en)

als auch die andere(n) Streitpartei(en) bestellen einen Schiedsrichter; die so bestellten

Schiedsrichter ernennen einvernehmlich den dritten Schiedsrichter zum Präsidenten des

Schiedsgerichts. Dieser darf weder Staatsangehöriger einer der Streitparteien sein, seinen

gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet einer dieser Parteien haben, im Dienst einer derselben

stehen noch in anderer Eigenschaft mit der Sache befaßt gewesen sein.

(3) Ist der Präsident des Schiedsgerichts nicht binnen zwei Monaten nach Bestellung des

zweiten Schiedsrichters ernannt worden, so ernennt der Exekutivsekretär der Wirtschafts-

kommission für Europa den Präsidenten auf Antrag einer der Streitparteien binnen weiterer zwei

Monate.

(4) Bestellt eine der Streitparteien nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags

einen Schiedsrichter, so kann die andere Partei den Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission

für Europa davon in Kenntnis setzen; dieser ernennt den Präsidenten des Schiedsgerichts binnen

weiterer zwei Monate. Nach seiner Ernennung fordert der Präsident des Schiedsgerichts die

Partei, die noch keinen Schiedsrichter bestellt hat, auf, diese Bestellung binnen zwei Monaten

vorzunehmen. Kommt die Partei dieser Aufforderung innerhalb dieser Frist nicht nach, so
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unterrichtet der Präsident den Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Europa, der die

Bestellung binnen weiterer zwei Monate vornimmt.

(5) Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidungen nach Maßgabe des Völkerrechts und dieses

Übereinkommens.

(6) Ein nach diesem Anhang gebildetes Schiedsgericht gibt sich eine Verfahrensordnung.

(7) Das Schiedsgericht entscheidet über verfahrensrechtliche und materiell-rechtliche Fragen

mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

(8) Das Schiedsgericht kann zur Feststellung der Tatsachen alle geeigneten Maßnahmen

ergreifen.

(9) Die Streitparteien erleichtern die Arbeit des Schiedsgerichts; insbesondere werden sie ihm

mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln

a) alle sachdienlichen Schriftstücke vorlegen, Erleichterungen einräumen und Auskünfte

erteilen und

b) die Möglichkeit geben, soweit nötig Zeugen oder Sachverständige zu laden und ihre

Aussagen einzuholen.

(10) Die Parteien und die Schiedsrichter wahren die Vertraulichkeit aller während des Ver-

fahrens vor dem Schiedsgericht vertraulich erhaltenen Mitteilungen.
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(11) Das Schiedsgericht kann auf Antrag einer der Parteien einstweilige Schutzmaßnahmen

empfehlen.

(12) Erscheint eine der Streitparteien nicht vor dem Schiedsgericht oder unterläßt sie es, sich zur

Sache zu äußern, so kann die andere Partei das Gericht ersuchen, das Verfahren fortzuführen und

seine endgültige Entscheidung zu fällen. Abwesenheit oder das Versäumnis einer Partei, sich zur

Sache zu äußern, stellt kein Hindernis für das Verfahren dar.

(13) Das Schiedsgericht kann über Gegenklagen, die mit dem Streitgegenstand unmittelbar im

Zusammenhang stehen, verhandeln und entscheiden.

(14) Sofern das Schiedsgericht nicht wegen der besonderen Umstände des Einzelfalls etwas

anderes beschließt, werden die Kosten des Gerichts, einschließlich der Vergütung seiner

Mitglieder, von den Streitparteien zu gleichen Teilen getragen. Das Gericht verzeichnet alle seine

Kosten und legt den Parteien eine Schlußabrechnung vor.

(15) Hat eine Vertragspartei dieses Übereinkommens ein rechtliches Interesse an dem

Streitgegenstand und kann sie durch die Entscheidung des Falles berührt werden, so kann sie mit

Zustimmung des Gerichts dem Verfahren beitreten.

(16) Das Schiedsgericht fällt seinen Schiedsspruch binnen fünf Monaten nach dem Zeitpunkt, zu

dem es gebildet wurde; hält es jedoch eine Verlängerung dieser Frist für notwendig, so soll diese

fünf Monate nicht überschreiten.

(17) Der Schiedsspruch des Schiedsgerichts ist mit einer Begründung zu versehen. Er ist

endgültig und für alle Streitparteien bindend. Das Schiedsgericht übermittelt den Schiedsspruch
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den Streitparteien und dem Sekretariat. Dieses leitet die eingegangene Mitteilung an alle

Vertragsparteien dieses Übereinkommens weiter.

(18) Streitigkeiten zwischen den Parteien über die Auslegung oder Vollstreckung des

Schiedsspruchs können von jeder Partei dem Schiedsgericht, das den Schiedsspruch gefällt hat,

oder, falls dieses Gericht nicht befaßt werden kann, einem anderen Gericht, das zu diesem Zweck

auf die gleiche Weise gebildet wird wie das erste, unterbreitet werden.
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Vorblatt 
Problem: 
Österreich ist noch nicht Partei eines Übereinkommens, das die Stärkung von Informations- und 
Beteiligungsrechten in Umweltangelegenheiten zum Ziel hat. Österreich hat das Übereinkommen 
von Aarhus über den Zugang zu Informationen, Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten anlässlich der 4. 
pan-europäischen Umweltministerkonferenz „Umwelt für Europa“ am 25. Juni 1998 
unterzeichnet, aber bisher noch nicht ratifiziert. 
Ziel: 
Das Übereinkommen hat zum Ziel, den Zugang zu Umweltinformationen, die Beteiligung der 
Öffentlichkeit an umweltrelevanten Verfahren und die Rechtsdurchsetzung in 
Umweltangelegenheiten zu stärken und damit einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur 
Verbesserung der Umweltqualität zu leisten. 
Inhalt: 
Das Übereinkommen regelt den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und enthält 
Bestimmungen über die aktive Verbreitung von Umweltinformationen. Es regelt des Weiteren die 
Beteiligung der Öffentlichkeit an bestimmten umweltrelevanten Entscheidungen sowie an der 
Vorbereitung von Plänen, Programmen, Politiken und Rechtsnormen mit Umweltbezug. 
Schließlich enthält es Bestimmungen zur Rechtsdurchsetzung in Umweltangelegenheiten, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Umweltinformationszugang und der 
Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Alternativen: 
Keine. 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich 
Keine. 
Finanzielle Auswirkungen 
Da die Umsetzung des Übereinkommens in Österreich im Wesentlichen auf Basis bereits in Kraft 
getretener EU-Richtlinien erfolgt, ergeben sich unmittelbar durch die Ratifizierung keine 
finanziellen Auswirkungen. Die regulären Kosten für das Sekretariat des Übereinkommens werden 
aus dem UN-ECE-Budget abgedeckt. Zusätzliche Aktivitäten, die von der 
Vertragsparteienkonferenz im Rahmen des Arbeitsprogramms beschlossen werden, müssen durch 
freiwillige Beiträge finanziert werden. Über deren Umfang wäre nach Maßgabe der Erfordernisse 
und budgetären Möglichkeiten zu beschließen. Da sich dieses System bislang gut bewährt hat, 
steht die Einrichtung eines verpflichtenden Systems von Beitragszahlungen zu diesem 
Übereinkommen derzeit nicht zur Debatte. Die Teilnahme an Konferenzen und Arbeitsgruppen ist 
durch laufende Budgets gedeckt. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der EU: 
Ein Großteil der Bestimmungen des Übereinkommens wurde durch EU-Richtlinien bereits 
umgesetzt, in Kraft getreten sind diesbezüglich bereits folgende relevante Rechtsakte: die 
Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Jänner 2003 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 
90/313/EWG des Rates; die Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter 
umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 
91/61 EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten; 
sowie die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 
über die Prüfung der Auswirkungen bestimmter Pläne und Programme. 
Es handelt sich um ein gemischtes Abkommen. Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag 
zum Abschluss des Übereinkommens durch die Europäische Gemeinschaft bereits vorgelegt. Von 
der EU-Konformität des Übereinkommens ist daher auszugehen. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Zustimmung des Bundesrats gemäß Art. 50 Abs. 1 letzter Satz B-VG 
Erfüllungsvorbehalt gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG 
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Sonderkundmachung gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Ausgangslage: 
Das Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten hat 
gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Charakter und bedarf daher gem. Art. 50 Abs. 1 B-VG 
der Genehmigung durch den Nationalrat. Es enthält keine verfassungsändernden bzw. 
verfassungsergänzenden Bestimmungen und hat nicht politischen Charakter. Es ist der 
unmittelbaren Anwendbarkeit im innerstaatlichen Rechtsbereich nicht zugänglich, sodass eine 
Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG erforderlich ist. Da das Übereinkommen auch 
Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereichs der Länder betrifft, ist gemäß Art. 50 Abs. 1 
letzter Satz B-VG die Zustimmung des Bundesrates erforderlich. 
Das Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten wurde im 
Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen ausgearbeitet und am 25. Juni 1998 in 
Aarhus (Dänemark) im Rahmen der vierten Pan-Europäischen Ministerkonferenz „Umwelt für 
Europa“ angenommen. Das Übereinkommen trat am 30. Oktober 2001 in Kraft. Im Oktober 2002 
fand in Lucca (Italien) das erste Treffen der Vertragsparteien statt. Mittlerweile (Stand: Mai 2004) 
haben 27 Staaten ratifiziert, darunter 13 der 25 EU-Mitglieder. 
Inhalt des Übereinkommens 
Das Übereinkommen lässt sich in drei eng miteinander verbundene Säulen einteilen: 1. 
Information, 2. Partizipation und 3. Rechtsdurchsetzung. 
Die erste Säule (Art. 4 und 5) regelt den Zugang zu Umweltinformationen. Die Öffentlichkeit 
soll das Recht auf Zugang zu Umweltinformationen erhalten, wobei dieser Anspruch nicht nur 
gegenüber den Verwaltungsbehörden im engeren Sinn besteht, sondern ebenso gegenüber 
Privaten, die bestimmte öffentliche Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes wahrnehmen. Die 
auskunftspflichtigen Stellen können aus bestimmten Gründen die Erteilung von Informationen 
verweigern. Das Übereinkommen regelt nicht nur den Informationszugang auf Antrag, sondern 
auch die aktive Verbreitung von Informationen, die zunehmend in elektronischen Datenbanken zur 
Verfügung stehen sollen. 
Die zweite Säule regelt im Wesentlichen die Beteiligung der Öffentlichkeit an bestimmten 
umweltrelevanten Entscheidungsverfahren (Art. 6). Die Tätigkeiten, die jedenfalls einer 
Öffentlichkeitsbeteiligung unterliegen, sind in einem eigenen Anhang aufgelistet. Darüber hinaus 
sieht das Übereinkommen auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung bei sonstigen Tätigkeiten vor, die 
eine erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben können. Die zweite Säule enthält des Weiteren 
Bestimmungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung an Verfahren zur Erstellung umweltbezogener 
Pläne, Programme und in abgeschwächter Weise auch von Politiken (Art. 7). Effektive 
Öffentlichkeitsbeteiligung soll auch bei der Vorbereitung von Rechtsnormen, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt haben können, gefördert werden (Art. 8). 
Die dritte Säule des Übereinkommens behandelt den „Zugang zu Gerichten“ in 
Umweltangelegenheiten (Art. 9). Die darin enthaltenen Bestimmungen sollen insbesondere 
garantieren, dass die Rechte aus der 1. und der 2. Säule wirksam vor einer unabhängigen Instanz 
eingefordert werden können. Zusätzlich sieht die dritte Säule vor, dass Mitglieder der 
Öffentlichkeit Zugang zu verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Überprüfungsverfahren haben 
sollen, um gegen Umweltrechtsverletzungen vorgehen zu können. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der EU: 
Ein Großteil des Übereinkommens wurde bereits durch folgende EG-Rechtsakte umgesetzt: die 
Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Jänner 2003 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 
90/313/EWG des Rates; die Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter 
umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 
91/61 EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten; 
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sowie die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 
über die Prüfung der Auswirkungen bestimmter Pläne und Programme. 
Für andere Bereiche, die auch aus Subsidiaritätsgründen nicht auf europäischer Ebene zu regeln 
sind, ist davon auszugehen, dass die Anforderungen des Übereinkommens in Österreich erfüllt 
werden. 
Die Europäische Kommission hat darüber hinaus im Oktober 2003 weitere Vorschläge präsentiert, 
um die Anpassung des Gemeinschaftsrechts an die Erfordernisse des Aarhus-Übereinkommens 
abzuschließen und den Abschluss des Übereinkommens zu ermöglichen. Dazu zählt insbesondere 
ein Vorschlag für eine Verordnung, der die Aarhus-Bestimmungen auf die Einrichtungen der EU 
anwendbar machen soll, wo dies noch nicht der Fall ist. 
Weiters wurde ein Richtlinienvorschlag über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
vorgelegt, der einen Versuch darstellt, Art. 9(3) des Übereinkommens (umweltrechtliche 
Überprüfungsverfahren) im EG-Recht zu harmonisieren. Im Rat wurde der Vorschlag noch nicht 
behandelt, da seitens der Mitgliedsstaaten Bedenken gegenüber diesem Vorhaben der Kommission 
bestehen, das aus Sicht vieler Mitgliedsstaaten über die Bestimmungen des Übereinkommens 
hinausgeht und in der vorgeschlagenen Form vom Übereinkommen nicht gefordert ist. Die 
Kommission begründet den Vorschlag allerdings nicht ausschließlich als Umsetzungsmaßnahme 
für das Aarhus-Übereinkommen, sondern auch als grundsätzliche Maßnahme zur Verbesserung 
der Durchsetzung des Umweltrechts in einer erweiterten Europäischen Union. 
Gemeinsam mit diesen beiden Vorschlägen hat die Kommission auch den Vorschlag für eine 
Ratsentscheidung zum Abschluss des Übereinkommens durch die EG vorgelegt. 
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Besonderer Teil 
Zur Präambel: 
In der Präambel werden die wichtigsten Beweggründe für die Schaffung des Übereinkommens 
dargelegt sowie auf die wesentlichen internationalen Dokumente verwiesen, die für dieses 
Übereinkommens relevant sind; dazu zählt insbesondere Grundsatz 10 der Erklärung von Rio über 
Umwelt und Entwicklung.  
Zu Art. 1: Ziel 
In Art. 1 werden als Ziel und zentraler Regelungsinhalt des Übereinkommens festgehalten, dass 
jede Vertragspartei das Recht auf Zugang zu Informationen, auf Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und auf Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten zu gewähren hat. 
Mit diesen drei Elementen soll zum Schutz des Rechts jeder Person gegenwärtiger und künftiger 
Generationen auf ein Leben in einer Gesundheit und Wohlbefinden zuträglichen Umwelt 
beigetragen werden. 
Zu Art. 2 : Begriffsbestimmungen 
Art. 2 enthält die Begriffsbestimmungen. 
Besonders hervorzuheben sind die weit gefassten Definitionen für Umweltinformation und für 
Behörden – hier sind abgesehen von Stellen der öffentlichen Verwaltung auch Einrichtungen 
erfasst, die nicht als Organe der Verwaltung bezeichnet werden können, die aber gemäß dem 
nationalen Recht oder unter staatlicher Kontrolle öffentliche Funktionen im Zusammenhang mit 
der Umwelt wahrnehmen. 
Die Begriffsbestimmungen wurden durch die Richtlinien 2003/4/EG übernommen und teils näher 
determiniert. In Österreich ist eine Anpassung des UIG 1993 notwendig, die durch die in 
Vorbereitung befindliche UIG-Novelle erfolgen wird. 
Regelungsbedarf ergibt sich auch für die in die Richtlinie 2003/35/EG übernommene 
Begriffsbestimmung der „betroffenen Öffentlichkeit“, unter die auch 
Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und alle nach 
innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen, subsumiert werden. Die nähere 
Determinierung dieser innerstaatlichen Voraussetzungen wird durch die in Vorbereitung 
befindlichen Novellen des UVP-G 2000 erfolgen (sh. dazu Erläuterungen zu Art. 6). 
Zu Art. 3: Allgemeine Bestimmungen 
Dieser Artikel enthält neben einer generellen Umsetzungsverpflichtungsklausel eine Reihe von 
Rahmenbedingungen, die es der Öffentlichkeit ermöglichen sollen, die Rechte, die durch das 
Übereinkommen festgelegt werden, sinnvoll zu nutzen. Hervorzuheben ist ein 
Unterstützungsgebot von öffentlich Bediensteten gegenüber der Öffentlichkeit in Angelegenheiten 
des Übereinkommens, die Förderung von Umwelterziehung und des Umweltbewusstseins sowie 
die Anerkennung und Unterstützung von nichtstaatlichen Umweltschutzorganisationen. Weiters 
wird klargelegt, dass das Übereinkommen lediglich einen Mindeststandard festschreibt und 
Vertragsparteien weitergehende Regelungen vorsehen können. Vertragsparteien sollen die 
Anwendung der Grundsätze dieses Übereinkommens in der internationalen Umweltpolitik fördern. 
Abschließend enthält der Artikel auch eine Nicht-Diskriminierungsklausel. 
Art. 4: Zugang zu Informationen über die Umwelt 
1. Inhalt der Bestimmung 
Mit diesem Artikel wird das Verfahren über den Zugang zu Umweltinformationen auf Antrag 
geregelt. Behörden stellen der Öffentlichkeit– unabhängig vom Nachweis eines besonderen 
Interesses – Umweltinformationen auf Antrag zur Verfügung, vorzugsweise in der erwünschten 
Form. Frist für die Informationsübermittlung beträgt 1 Monat, wobei diese Frist aufgrund des 
Umfangs oder der Komplexität der angefragten Informationen um ein weiteres Monat verlängert 
werden kann. Der Informationsantrag kann unter bestimmten Gründen abgelehnt werden, die in 
den Absätzen 3 und 4 abschließend aufgezählt sind. Diese Ablehnungsgründe sind jedoch unter 
Berücksichtigung des öffentlichen Interesses an der Offenlegung eng auszulegen. Weiters ist 
vorgesehen, dass Behörden im Falle von Anträgen über Informationen, über die sie selber nicht 
verfügen, Antragsteller informieren, bei welcher Behörde diese Informationen angefragt werden 
können oder den Antrag direkt an jene Behörde weiterleiten. Schließlich wird festgehalten, dass 
Behörden für die Bereitstellung von Informationen Gebühren erheben können, sofern diese eine 
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angemessene Höhe nicht überschreiten. Über allfällige Gebührenregelungen sind Antragsteller zu 
informieren. 
2. EU-Rechtsvorschriften 
Auf EU-Ebene erfolgt die Umsetzung dieses Artikels durch die die Art. 3, 4 und 6 der Richtlinie 
2003/4/EG über den Zugang zu Umweltinformationen. 
3. Österreichische Bestimmungen 
In Österreich erfolgt die Umsetzung dieser Bestimmung durch das UIG 1993. Der 
Anpassungsbedarf aufgrund der Richtlinie 2003/4/EG und damit auch der relevanten 
Bestimmungen des Übereinkommens, wird auf Bundesebene durch eine in Vorbereitung 
befindliche UIG-Novelle sowie auf Landesebene durch Novellen insbesondere der 
Landesumweltinformationsgesetze erfolgen. 
Zu Art. 5: Erhebung und Verbreitung von Informationen über die Umwelt 
1. Inhalt der Bestimmung 
Dieser Artikel enthält Bestimmungen, die eine wirksame aktive Umweltinformation durch die 
Behörden und einen effektiven Informationszugang sicherstellen sollen. Die aktive Verbreitung 
von Umweltinformationen durch die Behörden, insbesondere unter Verwendung elektronischer 
Kommunikationsmittel, wird besonders betont. 
Behörden sollen über für ihre Tätigkeit relevante Umweltinformationen verfügen, Informationen 
über Tätigkeiten mit erheblichen Umweltauswirkungen erhalten sowie in Fällen unmittelbarer 
Umwelt- und Gesundheitsgefahren betroffenen Mitgliedern der Öffentlichkeit alle Informationen 
übermitteln, damit diese Maßnahmen zur Schadensvermeidung oder -begrenzung treffen können. 
Vertragsparteien müssen auch praktische Vorkehrungen treffen, um den Zugang zu 
Umweltinformationen wirksam zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang nennt das 
Übereinkommen beispielhaft das Führen und die gebührenfreie Nutzung von öffentlich 
zugänglichen Listen oder Registern, die Manuduktionspflicht und die Einrichtung von 
Kontaktstellen. 
Weitere Bestimmungen des Artikels enthalten genauere Angaben darüber, welche Informationen 
veröffentlicht bzw. zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Absatz 9 sieht vor, dass Vertragsparteien Maßnahmen zur Errichtung von öffentlich zugänglichen 
elektronischen Registern ergreifen müssen, die u.a. Daten zur Umweltverschmutzung enthalten, 
wobei internationale Entwicklungen berücksichtigt werden sollen. Auf Basis dieser Bestimmung 
wurde mittlerweile ein Protokoll zum Aarhus-Übereinkommen verhandelt und im Mai 2003 
angenommen und von Österreich auch unterzeichnet. Detaillierte Bestimmungen zum Aufbau des 
Registers sind in diesem Protokoll über Register zur Erfassung von Freisetzungen und 
Verbringungen von Schadstoffen (Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers, PRTR-
Protokoll) enthalten. 
Die in Art. 4 aufgelisteten Ablehnungsgründe können auch auf Bestimmungen des Art. 5 
angewandt werden. 
2. EU-Rechtsvorschriften: 
Auf EU-Ebene erfolgt die Umsetzung dieses Artikels. durch die Richtlinie 2003/4/EG über den 
Zugang zu Umweltinformationen (sh. insbesondere Art. 3 Absatz 5 und Art. 7 dieser Richtlinie). 
Im Hinblick auf Art. 5 Absatz 9 des Übereinkommens ist festzuhalten, dass für das PRTR-
Protokoll, das diese Bestimmung im Detail ausführt, ein eigener EG-Rechtsakt in Vorbereitung ist. 
3. Österreichische Bestimmungen 
In Österreich wird dieser Artikel durch das UIG 1993 bzw. die entsprechenden 
Landesumweltinformationsgesetze umgesetzt. Notwendige Anpassungen erfolgen in Umsetzung 
der Richtlinie 2003/4/EG auf Bundesebene durch die in Vorbereitung befindliche Novelle des UIG 
und die entsprechenden Novellen der Umweltinformationsgesetze auf Landesebene. 
4. Handlungsbedarf 
Zusätzlicher Handlungsbedarf ist zum jetzigen Zeitpunkt für die Absätze 1 bis 8 nicht gegeben. 
Die weitere Umsetzung von Art. 5 Absatz 9 muss auf Grundlage des PRTR-Protokolls und im 
Einklang mit in Vorbereitung befindlichen EG-Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieses 
Protokolls erfolgen. 
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Zu Art. 6: Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungen über bestimmte Tätigkeiten 
1. Inhalt des Übereinkommens: 
Art. 6 regelt die Beteiligung der Öffentlichkeit an bestimmten umweltrelevanten 
Entscheidungsverfahren. Die Tätigkeiten, die jedenfalls einer Öffentlichkeitsbeteiligung 
unterliegen, sind in Anhang I aufgelistet. Darüber hinaus sieht das Übereinkommen auch eine 
Beteiligung bei sonstigen Tätigkeiten vor, die eine erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben 
können. Die „betroffene Öffentlichkeit“ ist in „sachgerechter, rechtzeitiger und effektiver Weise“ 
frühzeitig zu informieren, wobei die Information einen gewissen Mindestinhalt über das 
anstehende Entscheidungsverfahren zu enthalten hat. Ein angemessener zeitlicher Rahmen für die 
verschiedenen Phasen des Verfahrens ist vorzusehen und eine frühzeitige Mitwirkung der 
betroffenen Öffentlichkeit sicherzustellen. Die zuständigen Behörden haben der betroffenen 
Öffentlichkeit Zugang zu allen Informationen, die von Relevanz für das Entscheidungsverfahren 
sind, zu gewähren und die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Das Ergebnis der 
Beteiligung ist durch die Behörden angemessen zu berücksichtigen, über die Entscheidung ist 
unverzüglich zu informieren. 
Bestimmungen dieses Artikels sind in machbarem und angemessenem Umfang auch auf 
Entscheidungen über Freisetzungsgenehmigungen von gentechnisch veränderter Organismen 
anzuwenden. 
2. EU-Rechtsvorschriften: 
Auf EU-Ebene erfolgt die Umsetzung dieses Artikels durch die Richtlinie 2003/35/EG. Die 
Bestimmung über genetisch veränderte Organismen wird durch RL 2001/18/EG umgesetzt. 
3. Österreichische Bestimmungen 
Anhang I des Übereinkommens, auf den sich die Bestimmungen von Art. 6 beziehen, umfasst 
Vorhaben, die von der UVP- und der IPPC-RL erfasst sind. In Ö sind somit das UVP-G 2000 
(BGBl. I Nr. 2000/89), das Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951 (BGBl. Nr. 103/1951) sowie 
das Grundsatzgesetz 1951 über die Behandlung der Wald- und Weidenutzungsrechte sowie 
besonderer Felddienstbarkeiten (BGBl. Nr. 103/1951), die GewO 1994 (BGBl. Nr. .1994/194), das 
AWG 2002 (BGBl. II Nr. 2002/102), das Mineralrohstoffgesetz (BGBl. I Nr. 1999/38), das 
Luftreinhaltegesetz-Kesselanlagen (BGBl. Nr. 1988/380) sowie die Landesgesetze zur Umsetzung 
der IPPC-RL und die Ausführungsgesetze im Bereich der UVP im Rahmen der Bodenreform 
betroffen. Umsetzungsbedarf entsteht insbesondere aus dem Zusammenspiel von Art. 2 Absatz 5, 
Art. 6 und Art. 9 Absatz 2 des Übereinkommens, aus dem sich die Verpflichtung ergibt, bestimmte 
Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, an 
Genehmigungsverfahren zu beteiligen. Solche Organisationen zählen gemäß Art. 2 Absatz 5 des 
Übereinkommens zur betroffenen Öffentlichkeit, sofern sie alle nach innerstaatlichem Recht 
geltenden Voraussetzungen erfüllen. Mit den in Vorbereitung befindlichen Novellen des UVP-G 
2000 werden diese Voraussetzungen näher determiniert und ein Zulassungsverfahren für 
Umweltorganisationen etabliert, wonach diese Parteistellung erlangen können. Auf diese 
Zulassung gemäß UVP-G 2000 soll auch bei der Umsetzung des Übereinkommens bzw. der RL 
2003/35/EG in den anderen genannten Materiengesetzen verwiesen werden.  
 
Zu Art. 7: Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltbezogenen Plänen, Programmen und 
Politiken 
1. Inhalt des Übereinkommens: 
Art. 7 enthält Bestimmungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung an Verfahren zur Erstellung 
umweltbezogener Plänen und Programmen und in abgeschwächter Weise auch an der 
Vorbereitung von Politiken. Im Hinblick auf umweltbezogene Pläne und Programme legt das 
Übereinkommen fest, dass die Öffentlichkeit auf faire und transparente Weise an deren 
Vorbereitung zu beteiligen ist, die hierfür erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfügung 
gestellt werden und das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung für die Entscheidung angemessene 
Berücksichtigung findet. 
2. EU-Rechtsvorschriften: 
Art. 7 des Übereinkommens wird im Hinblick auf Pläne und Programme durch die RL 
2001/42/EG und RL 2003/35/EG umgesetzt. Die RL 2001/42/EG (SUP-RL), die bis 21. Juli 2004 
umzusetzen ist, sieht vor, dass für bestimmte umweltrelevante Pläne und Programme eine 
strategische Umweltprüfung durchzuführen ist. Diese umfasst im Wesentlichen die Erstellung 
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eines Umweltberichts und die Durchführung von Konsultationen mit der Öffentlichkeit, bevor der 
betroffene Plan oder das Programm angenommen wird. Die RL 2003/35/EG sieht ebenfalls für 
bestimmte in der RL aufgelistete Pläne und Progamme eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Die RL 
2003/35/EG ist subisidiär zur SUP-RL anzuwenden. 
3. Umsetzung in Österreich: 
Die Umsetzung erfolgt im Hinblick auf Pläne und Programme auf Basis der beiden EU-Richtlinien 
in den betroffenen Materiengesetzen auf Bundes- und Landesebene. 
Es ist davon auszugehen, dass die unverbindlich formulierte Bestimmung zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Vorbereitung von „Politiken“ durch die bestehende Praxis in 
Österreich erfüllt wird. Beispielhaft anzuführen wäre die Entwicklung der österreichischen 
Nachhaltigkeitsstrategie, die im Dialog mit der interessierten Öffentlichkeit und allen betroffenen 
Stellen entwickelt wurde. 
Zu Art. 8: Öffentlichkeitsbeteiligung während der Vorbereitung exekutiver Vorschriften 
und/oder allgemein anwendbarer rechtsverbindlicher normativer Instrumente 
Effektive Öffentlichkeitsbeteiligung soll auch bei der Vorbereitung von Rechtsnormen, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können, gefördert werden, wobei als Maßnahmen 
u.a. die Veröffentlichung von Entwürfen und die Möglichkeit zur Stellungnahme angeführt 
werden. 
Es ist davon auszugehen, dass die bestehende österreichische Praxis, insbesondere 
Begutachtungsverfahren, Information über Internetportale, u.a., den recht allgemein formulierten 
Anforderungen des Übereinkommens entspricht. 
Zu Art. 9: Zugang zu Gerichten 
Absatz 1 regelt das Recht jeder Person auf ein Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder 
einer anderen unabhängigen und unparteiischen Stelle, wenn Umweltinformationsanfragen gemäß 
Art. 4 nicht oder ungenügend beantwortet wurden. Diese Bestimmung, die auch in die Richtlinie 
2003/4/EG übernommen wurde, ist in Österreich durch die Rechtsschutzbestimmungen des UIG 
bzw. die entsprechenden Gesetze auf Landesebene umgesetzt (Unabhängige Verwaltungssenate). 
Absatz 2 sieht vor, dass Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit Zugang zu einem 
Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen unabhängigen und unparteiischen 
Stelle erhalten sollen, wenn sie die Rechtmäßigkeit von umweltbezogenen Genehmigungen im 
Sinne des Art. 6 anfechten wollen. Das Übereinkommen räumt diesen Rechtsanspruch allerdings 
nur jenen ein, die entweder ein „ausreichendes Interesse“ haben oder aber alternativ eine 
„Rechtsverletzung“ geltend machen, sofern das nationale Verwaltungsverfahrensrecht dies als 
Voraussetzung verlangt. Die nähere Ausgestaltung von „ausreichendem Interesse“ und 
„Rechtsverletzung“ ist dem innerstaatlichem Recht vorbehalten. Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs), die sich für den Umweltschutz einsetzen und die nach innerstaatlichem Recht geltenden 
Voraussetzungen erfüllen, wird jedenfalls ein „ausreichendes Interesse“ zugestanden. Auf die 
Umsetzung dieser Bestimmung, die ebenfalls durch die Richtlinie 2003/35/EG übernommen 
wurde, wurde bereits im Rahmen der Erläuterungen zu Art. 6 eingegangen. In Österreich können 
die Anforderungen dieser Bestimmung durch die Einräumung einer Parteistellung erfüllt werden. 
Bereits derzeit haben bestimmte „Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit“ Parteistellung je nach 
betroffenem Materiengesetz, beispielsweise Bürgerinitiativen und UmweltanwältInnen gemäß 
UVP-G 2000, Nachbarn gemäß GewO, etc. Durch die zusätzliche Gewährung einer Parteistellung 
für Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, (falls sie bestimmte 
Kriterien erfüllen) und die damit verbundene Möglichkeit zur Berufung an den Umweltsenat bzw. 
die Unabhängigen Verwaltungssenate sowie allenfalls Verwaltungs- oder 
Verfassungsgerichtshofbeschwerde wird diese Bestimmung in österreichisches Recht umgesetzt. 
Absatz 3 legt fest, dass „Mitglieder der Öffentlichkeit“, sofern sie etwaige innerstaatliche Kriterien 
erfüllen, Zugang zu einem „verwaltungsbehördlichen“ (englisch: administrative) oder 
gerichtlichen Verfahren haben sollen, um Verstöße gegen innerstaatliche 
Umweltrechtsvorschriften durch Privatpersonen oder Behörden anzufechten. Die konkrete 
Ausgestaltung und Interpretation dieser sehr vage gehaltenen Bestimmung bleibt den einzelnen 
Staaten überlassen, insbesondere steht es den Staaten frei, innerstaatliche Kriterien festzulegen. 
Die Tatsache, dass diese Formulierung so vage gewählt ist, steht durchaus im Zusammenhang mit 
der Verhandlungsgeschichte dieser Bestimmung, wo es zahlreichen Staaten ein Anliegen war, ihre 
äußerst unterschiedlichen Rechtstraditionen beibehalten zu können, die von zivilrechtlich 
dominierten Systemen über verwaltungsrechtliche Ansätze mit Betonung subjektiver Rechte bis 
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hin zu Ombudsmann-Beschwerdeverfahren reichen. Die Bestimmung ist daher wohl 
unterschiedlichsten Auslegungen zugänglich, für Österreich wird davon auszugehen sein, dass 
kein zwingender unmittelbarer Handlungsbedarf gegeben ist und bestehende primär auf dem 
Schutz subjektiver Rechte beruhende Mechanismen und andere Beschwerdeinstrumente (z.B. 
Volksanwaltschaften) herangezogen werden können. Hinzuweisen ist allerdings in diesem 
Zusammenhang auf einen Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über den 
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (KOM(2003)624), mit dem versucht wird, diese 
Bestimmung durch Einführung EG-weit einheitlicher Verfahren umzusetzen, die in der 
vorgeschlagenen Form vom Übereinkommen nicht zwingend gefordert sind und daher auch nicht 
als Voraussetzung für die Ratifizierung zu sehen ist. Im Rat wurde dieser Vorschlag noch nicht 
behandelt, seitens der Mitgliedsstaaten wurden allerdings im Hinblick auf 
Subsidiaritätsüberlegungen und auf die erwähnten unterschiedlichen Rechtstraditionen Bedenken 
daran geäußert. 
Eine weitere Bestimmung (Absatz 4) des Art. 9 legt bestimmte Kriterien fest, denen die Verfahren 
nach Absatz 1, 2 und 3 entsprechen müssen, so sollen sie fair, gerecht, zügig und nicht übermäßig 
teuer sein und angemessenen Rechtsschutz bieten. Die Erfüllung dieser Kriterien ist durch die 
verwaltungsverfahrensrechtlichen Regelungen in Österreich gegeben. 
Zu Art. 10: Tagung der Vertragsparteien 
In Art. 10 wird festgelegt, dass ordentliche Tagungen der Vertragsparteien im Regelfall alle 2 
Jahre stattfinden. 
Weiters werden die Aufgaben der Tagung der Vertragsparteien definiert, insbesondere 
Maßnahmen zur Überprüfung der Durchführung des Übereinkommens auf der Grundlage 
regelmäßiger Berichterstattung. Festgelegt wird auch, dass die Tagung der Vertragsparteien, falls 
notwendig, die Schaffung finanzieller Regelungen prüfen kann, jedoch nur auf Konsensbasis. 
Weitere Bestimmungen betreffen den Beobachterstatus für verschiedene internationale 
zwischenstaatliche Organisationen, insbesondere die Vereinten Nationen, ihre 
Sonderorganisationen und die IAEO, sowie für Nichtregierungsorganisationen, die in 
Angelegenheiten des Übereinkommens qualifiziert sind. 
Anlässlich der ersten Tagung der Vertragsparteien im Oktober 2002 wurden auf Basis der 
Bestimmungen dieses Artikels eine Geschäftsordnung und eine Entscheidung über das 
Berichtswesen einschließlich entsprechender Formate angenommen. 
Im Mai 2003 fand eine außerordentliche Tagung der Vertragsparteien statt, bei der das auf Basis 
dieses Artikels ausgearbeitete Protokoll über ein Register über Register zur Erfassung der 
Freisetzung und Verbringung von Schadstoffen (PRTR-Protokoll) angenommen wurde. 
Die zweite Tagung der Vertragsparteien wird im Mai 2005 stattfinden. 
Zu Art. 11: Stimmrecht 
Dieser Artikel regelt das Stimmrecht in der Tagung der Vertragsparteien. 
Zu Art. 12: Sekretariat 
Dieser Artikel legt die Sekretariatsaufgaben des Exekutivsekretärs der Wirtschaftskommission für 
Europa fest. 
Zu Art. 13: Anhänge 
Die beiden Anhänge I („Liste der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten Tätigkeiten“) und 
II („Schiedsverfahren“) werden als Bestandteil des Übereinkommens definiert. 
Zu Art. 14: Änderungen des Übereinkommens 
Dieser Artikel legt das Verfahren für Änderungen des Übereinkommens fest. Änderungen des 
Übereinkommens und der Anhänge sind grundsätzlich mit Konsens durch die Tagung der 
Vertragsparteien anzunehmen. Sollte ein Konsens nicht möglich sein, kann die Änderung auch 
durch Dreiviertelmehrheit angenommen werden. Änderungen des Übereinkommens bedürfen der 
Ratifikation bzw. Annahme, um für eine Vertragspartei verbindlich zu werden. Vertragsparteien, 
die Änderungen von Anhängen nicht akzeptieren, können dies dem Depositär binnen 12 Monaten 
notifizieren. Diesfalls wird die Änderung für den betreffenden Staat nicht verbindlich. Es werden 
somit weder hinsichtlich der Änderungen des Übereinkommens selbst, noch hinsichtlich der 
Änderungen der Anhänge Hoheitsrechte übertragen. Art. 9 Abs. 2 B-VG ist hier daher nicht 
anwendbar. 
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Zu Art. 15: Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens 
Gemäß dieser Bestimmung haben die Vertragsparteien anlässlich ihrer ersten Tagung in Lucca im 
Oktober 2002 mit Entscheidung I/7 ein so genanntes Einhaltungsverfahren beschlossen (sh. 
Dokument ECE/MP.PP/2Add 8; verfügbar unter   
http://www.unece.org/env/pp/documents/mop1/ece.mp.pp.2.add.8.e.pdf) Solche Mechanismen 
bestehen auch unter einer Vielzahl anderer multilateraler Umweltabkommen und dienen dazu 
einen höchst möglichen Grad der Einhaltung sicherzustellen. 
Durch die genannte Entscheidung wurde ein aus 8 unabhängigen Personen bestehendes Komitee 
(das sog. „compliance committee“) eingerichtet, dessen Aufgabe es insbesondere ist, Eingaben 
bezüglich vermuteter Nicht-Einhaltung des Übereinkommens zu behandeln. Das Verfahren vor 
dem Komitee kann durch eine Vertragspartei, das Sekretariat bzw. durch Mitglieder der 
Öffentlichkeit in Gang gesetzt werden. Aufbauend auf einen entsprechenden Bericht des Komitees 
kann die Tagung der Vertragsparteien weitergehende Maßnahmen hinsichtlich der Einhaltung des 
Übereinkommens durch eine Vertragspartei ergreifen, dazu zählt etwa die Vornahme von 
Empfehlungen und die Aufforderung an eine Vertragspartei eine Einhaltungsstrategie vorzulegen. 
Das Einhaltungsverfahren präjudiziert in keiner Weise ein allfälliges Streitbeilegungsverfahren. 
Zu Art. 16: Beilegung von Streitigkeiten 
Diese Bestimmung regelt die Beilegung von Streitigkeiten. Streitigkeiten zwischen den 
Vertragsparteien über die Anwendung und Auslegung dieses Übereinkommens sind grundsätzlich 
durch Verhandlungen oder jedes andere Mittel zu lösen, das für alle Streitparteien akzeptabel ist. 
Anlässlich der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder des Beitritts kann 
mittels Erklärung die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes bzw. die Unterbreitung 
allfälliger Streitigkeiten gemäß einem in Anhang II geregelten  Schiedsverfahren anerkannt 
werden. Dies soll mit der im Rahmen des Genehmigungsverfahrens vorgelegten Erklärung der 
Republik Österreich im Verhältnis zu jeder Vertragspartei, die dieselbe Verpflichtung übernimmt, 
erfolgen. 
Zu Art. 17 bis 22: 
Diese Artikel enthalten die üblichen Schlussbestimmungen. 
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PARTICIPATION IN DECISION-MAKING AND ACCESS TO

JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS

done at Aarhus, Denmark,
on 25 June 1998
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The Parties to this Convention,

Recalling principle l of the Stockholm Declaration on the Human
Environment,

Recalling also principle 10 of the Rio Declaration on Environment and
Development,

Recalling further General Assembly resolutions 37/7 of 28 October
1982 on the World Charter for Nature and 45/94 of 14 December 1990 on the
need to ensure a healthy environment for the well-being of individuals,

Recalling the European Charter on Environment and Health adopted at
the First European Conference on Environment and Health of the World Health
Organization in Frankfurt-am-Main, Germany, on 8 December 1989,

Affirming the need to protect, preserve and improve the state of the
environment and to ensure sustainable and environmentally sound development,

Recognizing that adequate protection of the environment is essential to
human well-being and the enjoyment of basic human rights, including the right
to life itself,

Recognizing also that every person has the right to live in an
environment adequate to his or her health and well-being, and the duty, both
individually and in association with others, to protect and improve the
environment for the benefit of present and future generations,

Considering that, to be able to assert this right and observe this duty,
citizens must have access to information, be entitled to participate in
decision-making and have access to justice in environmental matters, and
acknowledging in this regard that citizens may need assistance in order to
exercise their rights,

Recognizing that, in the field of the environment, improved access to
information and public participation in decision-making enhance the quality
and the implementation of decisions, contribute to public awareness of
environmental issues, give the public the opportunity to express its concerns
and enable public authorities to take due account of such concerns,

Aiming thereby to further the accountability of and transparency in
decision-making and to strengthen public support for decisions on the
environment,

Recognizing the desirability of transparency in all branches of
government and inviting legislative bodies to implement the principles of this
Convention in their proceedings,

Recognizing also that the public needs to be aware of the procedures for
participation in environmental decision-making, have free access to them and

know how to use them,

Recognizing further the importance of the respective roles that
individual citizens, non-governmental organizations and the private sector can
play in environmental protection,
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Desiring to promote environmental education to further the understanding
of the environment and sustainable development and to encourage widespread
public awareness of, and participation in, decisions affecting the environment
and sustainable development,

Noting, in this context, the importance of making use of the media and
of electronic or other, future forms of communication,

Recognizing the importance of fully integrating environmental
considerations in governmental decision-making and the consequent need for
public authorities to be in possession of accurate, comprehensive and up-to-
date environmental information,

Acknowledging that public authorities hold environmental information in
the public interest,

Concerned that effective judicial mechanisms should be accessible to the
public, including organizations, so that its legitimate interests are
protected and the law is enforced,

Noting the importance of adequate product information being provided to
consumers to enable them to make informed environmental choices,

Recognizing the concern of the public about the deliberate release of
genetically modified organisms into the environment and the need for increased
transparency and greater public participation in decision-making in this
field,

Convinced that the implementation of this Convention will contribute to
strengthening democracy in the region of the United Nations Economic
Commission for Europe (ECE),

Conscious of the role played in this respect by ECE and recalling, inter
alia, the ECE Guidelines on Access to Environmental Information and Public
Participation in Environmental Decision-making endorsed in the Ministerial
Declaration adopted at the Third Ministerial Conference "Environment for
Europe" in Sofia, Bulgaria, on 25 October 1995,

Bearing in mind the relevant provisions in the Convention on
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo,
Finland, on 25 February 1991, and the Convention on the Transboundary Effects
of Industrial Accidents and the Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes, both done at Helsinki on
17 March 1992, and other regional conventions,

Conscious that the adoption of this Convention will have contributed to
the further strengthening of the "Environment for Europe" process and to the
results of the Fourth Ministerial Conference in Aarhus, Denmark, in June 1998,

Have agreed as follows:

Article 1

OBJECTIVE

In order to contribute to the protection of the right of every person of
present and future generations to live in an environment adequate to his or
her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to
information, public participation in decision-making, and access to justice

in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention.
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Article 2

DEFINITIONS

For the purposes of this Convention,

1. “Party” means, unless the text otherwise indicates, a Contracting Party
to this Convention;

2. “Public authority” means:

(a) Government at national, regional and other level;

(b) Natural or legal persons performing public administrative
functions under national law, including specific duties, activities or
services in relation to the environment;

(c) Any other natural or legal persons having public responsibilities
or functions, or providing public services, in relation to the environment,
under the control of a body or person falling within subparagraphs (a) or (b)
above;

(d) The institutions of any regional economic integration
organization referred to in article 17 which is a Party to this

Convention.

This definition does not include bodies or institutions acting in a
judicial or legislative capacity;

3. “Environmental information” means any information in written, visual,
aural, electronic or any other material form on:

(a) The state of elements of the environment, such as air and
atmosphere, water, soil, land, landscape and natural sites, biological
diversity and its components, including genetically modified organisms, and
the interaction among these elements;

(b) Factors, such as substances, energy, noise and radiation, and
activities or measures, including administrative measures, environmental
agreements, policies, legislation, plans and programmes, affecting or likely
to affect the elements of the environment within the scope of subparagraph (a)
above, and cost-benefit and other economic analyses and assumptions used in
environmental decision-making;

(c) The state of human health and safety, conditions of human life,
cultural sites and built structures, inasmuch as they are or may be affected
by the state of the elements of the environment or, through these elements, by
the factors, activities or measures referred to in subparagraph (b) above;

4. “The public” means one or more natural or legal persons, and, in
accordance with national legislation or practice, their associations,
organizations or groups;

5. “The public concerned” means the public affected or likely to be
affected by, or having an interest in, the environmental decision-making; for
the purposes of this definition, non-governmental organizations promoting
environmental protection and meeting any requirements under national law shall
be deemed to have an interest.
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Article 3

GENERAL PROVISIONS

1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other
measures, including measures to achieve compatibility between the provisions
implementing the information, public participation and access-to-justice
provisions in this Convention, as well as proper enforcement measures, to
establish and maintain a clear, transparent and consistent framework to
implement the provisions of this Convention.

2. Each Party shall endeavour to ensure that officials and authorities
assist and provide guidance to the public in seeking access to information, in
facilitating participation in decision-making and in seeking access to justice
in environmental matters.

3. Each Party shall promote environmental education and environmental
awareness among the public, especially on how to obtain access to information,
to participate in decision-making and to obtain access to justice in
environmental matters.

4. Each Party shall provide for appropriate recognition of and support to
associations, organizations or groups promoting environmental protection and
ensure that its national legal system is consistent with this obligation.

5. The provisions of this Convention shall not affect the right of a Party
to maintain or introduce measures providing for broader access to information,
more extensive public participation in decision-making and wider access to
justice in environmental matters than required by this Convention.

6. This Convention shall not require any derogation from existing rights of
access to information, public participation in decision-making and access to
justice in environmental matters.

7. Each Party shall promote the application of the principles of this
Convention in international environmental decision-making processes and within
the framework of international organizations in matters relating to the
environment.

8. Each Party shall ensure that persons exercising their rights in
conformity with the provisions of this Convention shall not be penalized,
persecuted or harassed in any way for their involvement. This provision shall
not affect the powers of national courts to award reasonable costs in judicial
proceedings.

9. Within the scope of the relevant provisions of this Convention, the
public shall have access to information, have the possibility to participate
in decision-making and have access to justice in environmental matters without
discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of
a legal person, without discrimination as to where it has its registered seat
or an effective centre of its activities.

Article 4

ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION
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1. Each Party shall ensure that, subject to the following paragraphs of
this article, public authorities, in response to a request for environmental
information, make such information available to the public, within the
framework of national legislation, including, where requested and subject to
subparagraph (b) below, copies of the actual documentation containing or
comprising such information:

(a) Without an interest having to be stated;

(b) In the form requested unless:

(i) It is reasonable for the public authority to make it
available in another form, in which case reasons shall be
given for making it available in that form; or

(ii) The information is already publicly available in another
form.

2. The environmental information referred to in paragraph 1 above shall be
made available as soon as possible and at the latest within one month after
the request has been submitted, unless the volume and the complexity of the
information justify an extension of this period up to two months after the
request. The applicant shall be informed of any extension and of the reasons
justifying it.

3. A request for environmental information may be refused if:

(a) The public authority to which the request is addressed does not
hold the environmental information requested;

(b) The request is manifestly unreasonable or formulated in too
general a manner; or

(c) The request concerns material in the course of completion or
concerns internal communications of public authorities where such an exemption
is provided for in national law or customary practice, taking into account the
public interest served by disclosure.

4. A request for environmental information may be refused if the disclosure
would adversely affect:

(a) The confidentiality of the proceedings of public authorities,
where such confidentiality is provided for under national law;

(b) International relations, national defence or public security;

(c) The course of justice, the ability of a person to receive a fair
trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal
or disciplinary nature;

(d) The confidentiality of commercial and industrial information,
where such confidentiality is protected by law in order to protect a
legitimate economic interest. Within this framework, information on emissions
which is relevant for the protection of the environment shall be disclosed;

(e) Intellectual property rights;

(f) The confidentiality of personal data and/or files relating to a
natural person where that person has not consented to the disclosure of the
information to the public, where such confidentiality is provided for in
national law;

(g) The interests of a third party which has supplied the information
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requested without that party being under or capable of being put under a legal
obligation to do so, and where that party does not consent to the release of
the material; or

(h) The environment to which the information relates, such as the
breeding sites of rare species.

The aforementioned grounds for refusal shall be interpreted in a restrictive
way, taking into account the public interest served by disclosure and taking
into account whether the information requested relates to emissions into the
environment.

5. Where a public authority does not hold the environmental information
requested, this public authority shall, as promptly as possible, inform the
applicant of the public authority to which it believes it is possible to apply
for the information requested or transfer the request to that authority and
inform the applicant accordingly.

6. Each Party shall ensure that, if information exempted from disclosure
under paragraphs 3 (c) and 4 above can be separated out without prejudice to
the confidentiality of the information exempted, public authorities make
available the remainder of the environmental information that has been
requested.

7. A refusal of a request shall be in writing if the request was in writing
or the applicant so requests. A refusal shall state the reasons for the
refusal and give information on access to the review procedure provided for in
accordance with article 9. The refusal shall be made as soon as possible and
at the latest within one month, unless the complexity of the information
justifies an extension of this period up to two months after the request. The
applicant shall be informed of any extension and of the reasons justifying it.

8. Each Party may allow its public authorities to make a charge for
supplying information, but such charge shall not exceed a reasonable amount.
Public authorities intending to make such a charge for supplying information
shall make available to applicants a schedule of charges which may be levied,
indicating the circumstances in which they may be levied or waived and when
the supply of information is conditional on the advance payment of such a
charge.

Article 5

COLLECTION AND DISSEMINATION OF ENVIRONMENTAL INFORMATION

1. Each Party shall ensure that:

(a) Public authorities possess and update environmental information
which is relevant to their functions;

(b) Mandatory systems are established so that there is an adequate
flow of information to public authorities about proposed and existing
activities which may significantly affect the environment;

(c) In the event of any imminent threat to human health or the
environment, whether caused by human activities or due to natural causes, all
information which could enable the public to take measures to prevent or
mitigate harm arising from the threat and is held by a public authority is
disseminated immediately and without delay to members of the public who may be
affected.
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2. Each Party shall ensure that, within the framework of national
legislation, the way in which public authorities make environmental
information available to the public is transparent and that environmental
information is effectively accessible, inter alia, by:

(a) Providing sufficient information to the public about the type and
scope of environmental information held by the relevant public authorities,
the basic terms and conditions under which such information is made available
and accessible, and the process by which it can be obtained;

(b) Establishing and maintaining practical arrangements, such as:

(i) Publicly accessible lists, registers or files;

(ii) Requiring officials to support the public in seeking
access to information under this Convention; and

(iii) The identification of points of contact; and

(c) Providing access to the environmental information contained in
lists, registers or files as referred to in subparagraph (b) (i) above free of
charge.

3. Each Party shall ensure that environmental information progressively
becomes available in electronic databases which are easily accessible to the
public through public telecommunications networks. Information accessible in
this form should include:

(a) Reports on the state of the environment, as referred to in
paragraph 4 below;

(b) Texts of legislation on or relating to the environment;

(c) As appropriate, policies, plans and programmes on or relating to
the environment, and environmental agreements; and

(d) Other information, to the extent that the availability of such
information in this form would facilitate the application of national law
implementing this Convention,

provided that such information is already available in electronic form.

4. Each Party shall, at regular intervals not exceeding three or four
years, publish and disseminate a national report on the state of the
environment, including information on the quality of the environment and
information on pressures on the environment.

5. Each Party shall take measures within the framework of its legislation
for the purpose of disseminating, inter alia:

(a) Legislation and policy documents such as documents on strategies,
policies, programmes and action plans relating to the environment, and
progress reports on their implementation, prepared at various levels of
government;

(b) International treaties, conventions and agreements on
environmental issues; and

(c) Other significant international documents on environmental issues,
as appropriate.
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6. Each Party shall encourage operators whose activities have a significant
impact on the environment to inform the public regularly of the environmental

impact of their activities and products, where appropriate within the
framework of voluntary eco-labelling or eco-auditing schemes or by other
means.

7. Each Party shall:

(a) Publish the facts and analyses of facts which it considers
relevant and important in framing major environmental policy proposals;

(b) Publish, or otherwise make accessible, available explanatory
material on its dealings with the public in matters falling within the scope
of this Convention; and

(c) Provide in an appropriate form information on the performance of
public functions or the provision of public services relating to the
environment by government at all levels.

8. Each Party shall develop mechanisms with a view to ensuring that
sufficient product information is made available to the public in a manner
which enables consumers to make informed environmental choices.

9. Each Party shall take steps to establish progressively, taking into
account international processes where appropriate, a coherent, nationwide
system of pollution inventories or registers on a structured, computerized and
publicly accessible database compiled through standardized reporting. Such a
system may include inputs, releases and transfers of a specified range of
substances and products, including water, energy and resource use, from a
specified range of activities to environmental media and to on-site and off-
site treatment and disposal sites.

10. Nothing in this article may prejudice the right of Parties to refuse to
disclose certain environmental information in accordance with article 4,
paragraphs 3 and 4.

Article 6

PUBLIC PARTICIPATION IN DECISIONS ON SPECIFIC ACTIVITIES

1. Each Party:

(a) Shall apply the provisions of this article with respect to
decisions on whether to permit proposed activities listed in annex I;

(b) Shall, in accordance with its national law, also apply the
provisions of this article to decisions on proposed activities not listed in
annex I which may have a significant effect on the environment. To this end,
Parties shall determine whether such a proposed activity is subject to these
provisions; and

(c) May decide, on a case-by-case basis if so provided under national
law, not to apply the provisions of this article to proposed activities
serving national defence purposes, if that Party deems that such application
would have an adverse effect on these purposes.

2. The public concerned shall be informed, either by public notice or
individually as appropriate, early in an environmental decision-making
procedure, and in an adequate, timely and effective manner, inter alia, of:
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(a) The proposed activity and the application on which a decision will
be taken;

(b) The nature of possible decisions or the draft decision;

(c) The public authority responsible for making the decision;

(d) The envisaged procedure, including, as and when this information
can be provided:

(i) The commencement of the procedure;

(ii) The opportunities for the public to participate;

(iii) The time and venue of any envisaged public hearing;

(iv) An indication of the public authority from which relevant
information can be obtained and where the relevant

information has been deposited for examination by the
public;

(v) An indication of the relevant public authority or any
other official body to which comments or questions can be
submitted and of the time schedule for transmittal of
comments or questions; and

(vi) An indication of what environmental information relevant
to the proposed activity is available; and

(e) The fact that the activity is subject to a national or
transboundary environmental impact assessment procedure.

3. The public participation procedures shall include reasonable time-frames
for the different phases, allowing sufficient time for informing the public in
accordance with paragraph 2 above and for the public to prepare and
participate effectively during the environmental decision-making.

4. Each Party shall provide for early public participation, when all
options are open and effective public participation can take place.

5. Each Party should, where appropriate, encourage prospective applicants
to identify the public concerned, to enter into discussions, and to provide
information regarding the objectives of their application before applying for
a permit.

6. Each Party shall require the competent public authorities to give the
public concerned access for examination, upon request where so required under
national law, free of charge and as soon as it becomes available, to all
information relevant to the decision-making referred to in this article that
is available at the time of the public participation procedure, without
prejudice to the right of Parties to refuse to disclose certain information in
accordance with article 4, paragraphs 3 and 4. The relevant information shall
include at least, and without prejudice to the provisions of article 4:

(a) A description of the site and the physical and technical
characteristics of the proposed activity, including an estimate of the
expected residues and emissions;

(b) A description of the significant effects of the proposed activity
on the environment;
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(c) A description of the measures envisaged to prevent and/or reduce
the effects, including emissions;

(d) A non-technical summary of the above;

(e) An outline of the main alternatives studied by the applicant; and

(f) In accordance with national legislation, the main reports and
advice issued to the public authority at the time when the public concerned
shall be informed in accordance with paragraph 2 above.

7. Procedures for public participation shall allow the public to submit, in
writing or, as appropriate, at a public hearing or inquiry with the applicant,
any comments, information, analyses or opinions that it considers relevant to
the proposed activity.

8. Each Party shall ensure that in the decision due account is taken of the
outcome of the public participation.

9. Each Party shall ensure that, when the decision has been taken by the
public authority, the public is promptly informed of the decision in
accordance with the appropriate procedures. Each Party shall make accessible
to the public the text of the decision along with the reasons and
considerations on which the decision is based.

10. Each Party shall ensure that, when a public authority reconsiders or
updates the operating conditions for an activity referred to in
paragraph 1, the provisions of paragraphs 2 to 9 of this article are applied
mutatis mutandis, and where appropriate.

11. Each Party shall, within the framework of its national law, apply, to
the extent feasible and appropriate, provisions of this article to decisions
on whether to permit the deliberate release of genetically modified organisms
into the environment.

Article 7

PUBLIC PARTICIPATION CONCERNING PLANS, PROGRAMMES AND POLICIES
RELATING TO THE ENVIRONMENT

Each Party shall make appropriate practical and/or other provisions for
the public to participate during the preparation of plans and programmes
relating to the environment, within a transparent and fair framework, having
provided the necessary information to the public. Within this framework,
article 6, paragraphs 3, 4 and 8, shall be applied. The public which may
participate shall be identified by the relevant public authority, taking into
account the objectives of this Convention. To the extent appropriate, each
Party shall endeavour to provide opportunities for public participation in the
preparation of policies relating to the environment.

Article 8

PUBLIC PARTICIPATION DURING THE PREPARATION OF EXECUTIVE REGULATIONS AND/OR
GENERALLY APPLICABLE LEGALLY BINDING NORMATIVE INSTRUMENTS

Each Party shall strive to promote effective public participation at an
appropriate stage, and while options are still open, during the preparation by
public authorities of executive regulations and other generally applicable
legally binding rules that may have a significant effect on the environment.
To this end, the following steps should be taken:

(a) Time-frames sufficient for effective participation should be
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fixed;

(b) Draft rules should be published or otherwise made publicly
available; and

(c) The public should be given the opportunity to comment, directly or
through representative consultative bodies.

The result of the public participation shall be taken into account as far as
possible.

Article 9

ACCESS TO JUSTICE

1. Each Party shall, within the framework of its national legislation, ensure
that any person who considers that his or her request for information under
article 4 has been ignored, wrongfully refused, whether in part or in full,
inadequately answered, or otherwise not dealt with in accordance with the
provisions of that article, has access to a review procedure before a court of
law or another independent and impartial body established by law.

In the circumstances where a Party provides for such a review by a court
of law, it shall ensure that such a person also has access to an expeditious
procedure established by law that is free of charge or inexpensive for
reconsideration by a public authority or review by an independent and
impartial body other than a court of law.

Final decisions under this paragraph 1 shall be binding on the public
authority holding the information. Reasons shall be stated in writing, at
least where access to information is refused under this paragraph.

2. Each Party shall, within the framework of its national legislation, ensure
that members of the public concerned

(a) Having a sufficient interest

or, alternatively,

(b) Maintaining impairment of a right, where the administrative
procedural law of a Party requires this as a precondition,

have access to a review procedure before a court of law and/or another
independent and impartial body established by law, to challenge the
substantive and procedural legality of any decision, act or omission subject
to the provisions of article 6 and, where so provided for under national law
and without prejudice to paragraph 3 below, of other relevant provisions of
this Convention.

What constitutes a sufficient interest and impairment of a right shall
be determined in accordance with the requirements of national law and
consistently with the objective of giving the public concerned wide access to
justice within the scope of this Convention. To this end, the interest of any
non-governmental organization meeting the requirements referred to in
article 2, paragraph 5, shall be deemed sufficient for the purpose of
subparagraph (a) above. Such organizations shall also be deemed to have rights
capable of being impaired for the purpose of subparagraph (b) above.

The provisions of this paragraph 2 shall not exclude the possibility of
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a preliminary review procedure before an administrative authority and shall
not affect the requirement of exhaustion of administrative review procedures
prior to recourse to judicial review procedures, where such a requirement
exists under national law.

3. In addition and without prejudice to the review procedures referred to in
paragraphs 1 and 2 above, each Party shall ensure that, where they meet the
criteria, if any, laid down in its national law, members of the public have
access to administrative or judicial procedures to challenge acts and
omissions by private persons and public authorities which contravene
provisions of its national law relating to the environment.

4. In addition and without prejudice to paragraph 1 above, the procedures
referred to in paragraphs 1, 2 and 3 above shall provide adequate and
effective remedies, including injunctive relief as appropriate, and be fair,

equitable, timely and not prohibitively expensive. Decisions under this
article shall be given or recorded in writing. Decisions of courts, and
whenever possible of other bodies, shall be publicly accessible.

5. In order to further the effectiveness of the provisions of this article,
each Party shall ensure that information is provided to the public on access
to administrative and judicial review procedures and shall consider the
establishment of appropriate assistance mechanisms to remove or reduce
financial and other barriers to access to justice.

Article 10

MEETING OF THE PARTIES

1. The first meeting of the Parties shall be convened no later than one year
after the date of the entry into force of this Convention. Thereafter, an
ordinary meeting of the Parties shall be held at least once every two years,
unless otherwise decided by the Parties, or at the written request of any
Party, provided that, within six months of the request being communicated to
all Parties by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe,
the said request is supported by at least one third of the Parties.

2. At their meetings, the Parties shall keep under continuous review the
implementation of this Convention on the basis of regular reporting by the
Parties, and, with this purpose in mind, shall:

(a) Review the policies for and legal and methodological approaches to
access to information, public participation in decision-making and access to
justice in environmental matters, with a view to further improving them;

(b) Exchange information regarding experience gained in concluding and
implementing bilateral and multilateral agreements or other arrangements
having relevance to the purposes of this Convention and to which one or more
of the Parties are a party;

(c) Seek, where appropriate, the services of relevant ECE bodies and
other competent international bodies and specific committees in all aspects
pertinent to the achievement of the purposes of this Convention;

(d) Establish any subsidiary bodies as they deem necessary;

(e) Prepare, where appropriate, protocols to this Convention;

(f) Consider and adopt proposals for amendments to this Convention in
accordance with the provisions of article 14;
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(g) Consider and undertake any additional action that may be required
for the achievement of the purposes of this Convention;

(h) At their first meeting, consider and by consensus adopt rules of
procedure for their meetings and the meetings of subsidiary bodies;

(i) At their first meeting, review their experience in implementing
the provisions of article 5, paragraph 9, and consider what steps are
necessary to develop further the system referred to in that paragraph, taking
into account international processes and developments, including the
elaboration of an appropriate instrument concerning pollution release and
transfer registers or inventories which could be annexed to this Convention.

3. The Meeting of the Parties may, as necessary, consider establishing
financial arrangements on a consensus basis.

4. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic
Energy Agency, as well as any State or regional economic integration
organization entitled under article 17 to sign this Convention but which is
not a Party to this Convention, and any intergovernmental organization
qualified in the fields to which this Convention relates, shall be entitled to
participate as observers in the meetings of the Parties.

5. Any non-governmental organization, qualified in the fields to which this
Convention relates, which has informed the Executive Secretary of the Economic
Commission for Europe of its wish to be represented at a meeting of the
Parties shall be entitled to participate as an observer unless at least one
third of the Parties present in the meeting raise objections.

6. For the purposes of paragraphs 4 and 5 above, the rules of procedure
referred to in paragraph 2 (h) above shall provide for practical arrangements
for the admittance procedure and other relevant terms.

Article 11

RIGHT TO VOTE

1. Except as provided for in paragraph 2 below, each Party to this Convention
shall have one vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their
competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to
the number of their member States which are Parties to this Convention. Such
organizations shall not exercise their right to vote if their member States
exercise theirs, and vice versa.

Article 12

SECRETARIAT

The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall
carry out the following secretariat functions:

(a) The convening and preparing of meetings of the Parties;

(b) The transmission to the Parties of reports and other information
received in accordance with the provisions of this Convention; and
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(c) Such other functions as may be determined by the Parties.

Article 13

ANNEXES

The annexes to this Convention shall constitute an integral part
thereof.

Article 14

AMENDMENTS TO THE CONVENTION

1. Any Party may propose amendments to this Convention.

2. The text of any proposed amendment to this Convention shall be submitted
in writing to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe,
who shall communicate it to all Parties at least ninety days before the
meeting of the Parties at which it is proposed for adoption.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed
amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have
been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort
be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting
at the meeting.

4. Amendments to this Convention adopted in accordance with paragraph 3
above shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification,
approval or acceptance. Amendments to this Convention other than those to an
annex shall enter into force for Parties having ratified, approved or accepted
them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification
of their ratification, approval or acceptance by at least three fourths of
these Parties. Thereafter they shall enter into force for any other Party on
the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification,
approval or acceptance of the amendments.

5. Any Party that is unable to approve an amendment to an annex to this
Convention shall so notify the Depositary in writing within twelve months from
the date of the communication of the adoption. The Depositary shall without
delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any
time substitute an acceptance for its previous notification and, upon deposit
of an instrument of acceptance with the Depositary, the amendments to such an
annex shall become effective for that Party.

6. On the expiry of twelve months from the date of its communication by the
Depositary as provided for in paragraph 4 above an amendment to an annex shall
become effective for those Parties which have not submitted a notification to
the Depositary in accordance with the provisions of paragraph 5 above,
provided that not more than one third of the Parties have submitted such a
notification.

7. For the purposes of this article, "Parties present and voting" means
Parties present and casting an affirmative or negative vote.
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Article 15

REVIEW OF COMPLIANCE

The Meeting of the Parties shall establish, on a consensus basis,
optional arrangements of a non-confrontational, non-judicial and consultative
nature for reviewing compliance with the provisions of this Convention. These
arrangements shall allow for appropriate public involvement and may include
the option of considering communications from members of the public on matters
related to this Convention.

Article 16

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation
or application of this Convention, they shall seek a solution by negotiation
or by any other means of dispute settlement acceptable to the parties to the
dispute.

2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this
Convention, or at any time thereafter, a Party may declare in writing to the
Depositary that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1
above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as
compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Submission of the dispute to the International Court of Justice;

(b) Arbitration in accordance with the procedure set out in annex II.

3. If the parties to the dispute have accepted both means of dispute
settlement referred to in paragraph 2 above, the dispute may be submitted only
to the International Court of Justice, unless the parties agree otherwise.

Article 17

SIGNATURE

This Convention shall be open for signature at Aarhus (Denmark) on 25
June 1998, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until
21 December 1998, by States members of the Economic Commission for Europe as
well as States having consultative status with the Economic Commission for
Europe pursuant to paragraphs 8 and 11 of Economic and Social Council
resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration
organizations constituted by sovereign States members of the Economic
Commission for Europe to which their member States have transferred competence
over matters governed by this Convention, including the competence to enter
into treaties in respect of these matters.

Article 18

DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary
of this Convention.
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Article 19

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval
by signatory States and regional economic integration organizations.

2. This Convention shall be open for accession as from 22 December 1998 by
the States and regional economic integration organizations referred to in
article 17.

3. Any other State, not referred to in paragraph 2 above, that is a Member
of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the
Meeting of the Parties.

4. Any organization referred to in article 17 which becomes a Party to this
Convention without any of its member States being a Party shall be bound by
all the obligations under this Convention. If one or more of such an
organization’s member States is a Party to this Convention, the organization
and its member States shall decide on their respective responsibilities for
the performance of their obligations under this Convention. In such cases, the
organization and the member States shall not be entitled to exercise rights
under this Convention concurrently.

5. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession,
the regional economic integration organizations referred to in article 17
shall declare the extent of their competence with respect to the matters

governed by this Convention. These organizations shall also inform the
Depositary of any substantial modification to the extent of their competence.

Article 20

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the
date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance,
approval or accession.

2. For the purposes of paragraph 1 above, any instrument deposited by a
regional economic integration organization shall not be counted as additional
to those deposited by States members of such an organization.

3. For each State or organization referred to in article 17 which ratifies,
accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of
the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of
deposit by such State or organization of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.

Article 21

WITHDRAWAL

At any time after three years from the date on which this Convention has
come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the
Convention by giving written notification to the Depositary. Any such
withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its
receipt by the Depositary.

Article 22
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AUTHENTIC TEXTS

The original of this Convention, of which the English, French and
Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have
signed this Convention.

DONE at Aarhus (Denmark), this twenty-fifth day of June, one thousand
nine hundred and ninety-eight.
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Annex I

LIST OF ACTIVITIES REFERRED TO IN ARTICLE 6, PARAGRAPH 1 (a)

1. Energy sector:

- Mineral oil and gas refineries;
- Installations for gasification and liquefaction;
- Thermal power stations and other combustion installations with a

heat input of 50 megawatts (MW)or more;
- Coke ovens;
- Nuclear power stations and other nuclear reactors including the

dismantling or decommissioning of such power stations or reactors
1/ (except research installations for the production and
conversion of fissionable and fertile materials whose maximum
power does not exceed 1 kW continuous thermal load);

- Installations for the reprocessing of irradiated nuclear fuel;
- Installations designed:

- For the production or enrichment of nuclear fuel;
- For the processing of irradiated nuclear fuel or high-level

radioactive waste;
- For the final disposal of irradiated nuclear fuel;
- Solely for the final disposal of radioactive waste;
- Solely for the storage (planned for more than 10 years) of

irradiated nuclear fuels or radioactive waste in a different
site than the production site.

2. Production and processing of metals:

- Metal ore (including sulphide ore) roasting or sintering
installations;

- Installations for the production of pig-iron or steel (primary or
secondary fusion) including continuous casting, with a capacity
exceeding 2.5 tons per hour;

- Installations for the processing of ferrous metals:

(i) Hot-rolling mills with a capacity exceeding 20 tons of crude
steel per hour;

(ii) Smitheries with hammers the energy of which exceeds 50
kilojoules per hammer, where the calorific power used
exceeds 20 MW;

(iii) Application of protective fused metal coats with an input
exceeding 2 tons of crude steel per hour;

- Ferrous metal foundries with a production capacity exceeding 20
tons per day;

- Installations:

(i) For the production of non-ferrous crude metals from ore,
concentrates or secondary raw materials by metallurgical,
chemical or electrolytic processes;

(ii) For the smelting, including the alloying, of non-ferrous
metals, including recovered products (refining, foundry
casting, etc.), with a melting capacity exceeding 4 tons per
day for lead and cadmium or 20 tons per day for all other
metals;

- Installations for surface treatment of metals and plastic
materials using an electrolytic or chemical process where the
volume of the treatment vats exceeds 30 m3.
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3. Mineral industry:

- Installations for the production of cement clinker in rotary kilns
with a production capacity exceeding 500 tons per day or lime in
rotary kilns with a production capacity exceeding 50 tons per day
or in other furnaces with a production capacity exceeding 50 tons
per day;

- Installations for the production of asbestos and the manufacture
of asbestos-based products;

- Installations for the manufacture of glass including glass fibre
with a melting capacity exceeding 20 tons per day;

- Installations for melting mineral substances including the
production of mineral fibres with a melting capacity exceeding 20
tons per day;

- Installations for the manufacture of ceramic products by firing,
in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles,
stoneware or porcelain, with a production capacity exceeding 75
tons per day, and/or with a kiln capacity exceeding 4 m3 and with
a setting density per kiln exceeding 300 kg/m3.

4. Chemical industry: Production within the meaning of the categories of
activities contained in this paragraph means the production on an industrial
scale by chemical processing of substances or groups of substances listed in
subparagraphs (a) to (g):

(a) Chemical installations for the production of basic organic
chemicals, such as:

(i) Simple hydrocarbons (linear or cyclic, saturated or
unsaturated, aliphatic or aromatic);

(ii) Oxygen-containing hydrocarbons such as alcohols,
aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acetates,
ethers, peroxides, epoxy resins;

(iii) Sulphurous hydrocarbons;
(iv) Nitrogenous hydrocarbons such as amines, amides, nitrous

compounds, nitro compounds or nitrate compounds,
nitriles, cyanates, isocyanates;

(v) Phosphorus-containing hydrocarbons;
(vi) Halogenic hydrocarbons;
(vii) Organometallic compounds;
(viii) Basic plastic materials (polymers, synthetic fibres and

cellulose-based fibres);
(ix) Synthetic rubbers;
(x) Dyes and pigments;
(xi) Surface-active agents and surfactants;

(b) Chemical installations for the production of basic inorganic
chemicals, such as:

(i) Gases, such as ammonia, chlorine or hydrogen chloride,
fluorine or hydrogen fluoride, carbon oxides, sulphur
compounds, nitrogen oxides, hydrogen, sulphur dioxide,
carbonyl chloride;

(ii) Acids, such as chromic acid, hydrofluoric acid, phosphoric
acid, nitric acid, hydrochloric acid, sulphuric acid, oleum,
sulphurous acids;

(iii) Bases, such as ammonium hydroxide, potassium hydroxide,
sodium hydroxide;

(iv) Salts, such as ammonium chloride, potassium chlorate,
potassium carbonate, sodium carbonate, perborate, silver
nitrate;
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(v) Non-metals, metal oxides or other inorganic compounds such
as calcium carbide, silicon, silicon carbide;

(c) Chemical installations for the production of phosphorous-,
nitrogen- or potassium-based fertilizers (simple or compound fertilizers);

(d) Chemical installations for the production of basic plant
health products and of biocides;

(e) Installations using a chemical or biological process for the
production of basic pharmaceutical products;

(f) Chemical installations for the production of explosives;

(g) Chemical installations in which chemical or biological processing
is used for the production of protein feed additives, ferments and other
protein substances.

5. Waste management:

- Installations for the incineration, recovery, chemical treatment
or landfill of hazardous waste;

- Installations for the incineration of municipal waste with a
capacity exceeding 3 tons per hour;

- Installations for the disposal of non-hazardous waste with a
capacity exceeding 50 tons per day;

- Landfills receiving more than 10 tons per day or with a total
capacity exceeding 25 000 tons, excluding landfills of inert
waste.

6. Waste-water treatment plants with a capacity exceeding 150 000
population equivalent.

7. Industrial plants for the:

(a) Production of pulp from timber or similar fibrous materials;

(b) Production of paper and board with a production capacity exceeding
20 tons per day.

8. (a) Construction of lines for long-distance railway traffic and of
airports 2/ with a basic runway length of 2 100 m or more;

(b) Construction of motorways and express roads; 3/

(c) Construction of a new road of four or more lanes, or realignment
and/or widening of an existing road of two lanes or less so as to provide four
or more lanes, where such new road, or realigned and/or widened section of
road, would be 10 km or more in a continuous length.

9. (a) Inland waterways and ports for inland-waterway traffic which
permit the passage of vessels of over 1 350 tons;

(b) Trading ports, piers for loading and unloading connected to land
and outside ports (excluding ferry piers) which can take vessels of over 1 350
tons.

10. Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge schemes where
the annual volume of water abstracted or recharged is equivalent to or exceeds
10 million cubic metres.
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11. (a) Works for the transfer of water resources between river basins
where this transfer aims at preventing possible shortages of water and where
the amount of water transferred exceeds 100 million cubic metres/year;

(b) In all other cases, works for the transfer of water resources
between river basins where the multiannual average flow of the basin of
abstraction exceeds 2 000 million cubic metres/year and where the amount of
water transferred exceeds 5% of this flow.

In both cases transfers of piped drinking water are excluded.

12. Extraction of petroleum and natural gas for commercial purposes where
the amount extracted exceeds 500 tons/day in the case of petroleum and 500 000
cubic metres/day in the case of gas.

13. Dams and other installations designed for the holding back or permanent
storage of water, where a new or additional amount of water held back or
stored exceeds 10 million cubic metres.

14. Pipelines for the transport of gas, oil or chemicals with a diameter of
more than 800 mm and a length of more than 40 km.

15. Installations for the intensive rearing of poultry or pigs with more than:

(a) 40 000 places for poultry;

(b) 2 000 places for production pigs (over 30 kg); or

(c) 750 places for sows.

16. Quarries and opencast mining where the surface of the site exceeds 25
hectares, or peat extraction, where the surface of the site exceeds 150 hectares.

17. Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kV
or more and a length of more than 15 km.

18. Installations for the storage of petroleum, petrochemical, or chemical
products with a capacity of 200 000 tons or more.

19. Other activities:

- Plants for the pretreatment (operations such as washing,
bleaching, mercerization) or dyeing of fibres or textiles where
the treatment capacity exceeds 10 tons per day;

- Plants for the tanning of hides and skins where the treatment
capacity exceeds 12 tons of finished products per day;

- (a) Slaughterhouses with a carcass production capacity greater
than 50 tons per day;

(b) Treatment and processing intended for the production of food
products from:

(i) Animal raw materials (other than milk) with a finished
product production capacity greater than 75 tons per
day;

(ii) Vegetable raw materials with a finished product
production capacity greater than 300 tons per day
(average value on a quarterly basis);
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(c) Treatment and processing of milk, the quantity of milk
received being greater than 200 tons per day (average value
on an annual basis);

- Installations for the disposal or recycling of animal carcasses
and animal waste with a treatment capacity exceeding 10 tons per
day;

- Installations for the surface treatment of substances, objects or
products using organic solvents, in particular for dressing,
printing, coating, degreasing, waterproofing, sizing, painting,
cleaning or impregnating, with a consumption capacity of more than
150 kg per hour or more than 200 tons per year;

- Installations for the production of carbon (hard-burnt coal) or
electrographite by means of incineration or graphitization.

20. Any activity not covered by paragraphs 1-19 above where public
participation is provided for under an environmental impact assessment
procedure in accordance with national legislation.

21. The provision of article 6, paragraph 1 (a) of this Convention, does not
apply to any of the above projects undertaken exclusively or mainly for
research, development and testing of new methods or products for less than two
years unless they would be likely to cause a significant adverse effect on
environment or health.

22. Any change to or extension of activities, where such a change or
extension in itself meets the criteria/thresholds set out in this annex, shall
be subject to article 6, paragraph 1 (a) of this Convention. Any other change
or extension of activities shall be subject to article 6, paragraph 1 (b) of
this Convention.

Notes

1/ Nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such
an installation when all nuclear fuel and other radioactively contaminated
elements have been removed permanently from the installation site.

2/ For the purposes of this Convention, "airport" means an airport which
complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the
International Civil Aviation Organization (Annex 14).

3/ For the purposes of this Convention, "express road" means a road
which complies with the definition in the European Agreement on Main
International Traffic Arteries of 15 November 1975.
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Annex II

ARBITRATION

1. In the event of a dispute being submitted for arbitration pursuant to
article 16, paragraph 2, of this Convention, a party or parties shall notify
the secretariat of the subject matter of arbitration and indicate, in
particular, the articles of this Convention whose interpretation or
application is at issue. The secretariat shall forward the information
received to all Parties to this Convention.

2. The arbitral tribunal shall consist of three members. Both the claimant
party or parties and the other party or parties to the dispute shall appoint
an arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall designate by common
agreement the third arbitrator, who shall be the president of the arbitral
tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the
dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one
of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case
in any other capacity.

3. If the president of the arbitral tribunal has not been designated within
two months of the appointment of the second arbitrator, the Executive
Secretary of the Economic Commission for Europe shall, at the request of
either party to the dispute, designate the president within a further
two-month period.

4. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator
within two months of the receipt of the request, the other party may so inform
the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall
designate the president of the arbitral tribunal within a further two-month
period. Upon designation, the president of the arbitral tribunal shall
request the party which has not appointed an arbitrator to do so within two
months. If it fails to do so within that period, the president shall so
inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who
shall make this appointment within a further two-month period.

5. The arbitral tribunal shall render its decision in accordance with
international law and the provisions of this Convention.

6. Any arbitral tribunal constituted under the provisions set out in this
annex shall draw up its own rules of procedure.

7. The decisions of the arbitral tribunal, both on procedure and on
substance, shall be taken by majority vote of its members.

8. The tribunal may take all appropriate measures to establish the facts.

9. The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral
tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

(a) Provide it with all relevant documents, facilities and
information;

(b) Enable it, where necessary, to call witnesses or experts and
receive their evidence.

10. The parties and the arbitrators shall protect the confidentiality of any
information that they receive in confidence during the proceedings of the
arbitral tribunal.

179/ME XXII. GP - Entwurf elektronisch übermittelt84 von 85



11. The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties,
recommend interim measures of protection.

12. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral
tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal
to continue the proceedings and to render its final decision. Absence of a
party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to
the proceedings.

13. The arbitral tribunal may hear and determine counter-claims arising
directly out of the subject matter of the dispute.

14. Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the
particular circumstances of the case, the expenses of the tribunal, including
the remuneration of its members, shall be borne by the parties to the dispute
in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its expenses, and
shall furnish a final statement thereof to the parties.

15. Any Party to this Convention which has an interest of a legal nature in
the subject matter of the dispute, and which may be affected by a decision in
the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

16. The arbitral tribunal shall render its award within five months of the
date on which it is established, unless it finds it necessary to extend the
time limit for a period which should not exceed five months.

17. The award of the arbitral tribunal shall be accompanied by a statement
of reasons. It shall be final and binding upon all parties to the dispute.
The award will be transmitted by the arbitral tribunal to the parties to the
dispute and to the secretariat. The secretariat will forward the information
received to all Parties to this Convention.

18. Any dispute which may arise between the parties concerning the
interpretation or execution of the award may be submitted by either party to
the arbitral tribunal which made the award or, if the latter cannot be seized
thereof, to another tribunal constituted for this purpose in the same manner
as the first.
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